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BEGRIFFE

AHV | Eidgendssische Alters- und Hinterlassenen-
versicherung

Anhang 1| Anhang 1 zum Vorsorgereglement: In
Anhang 1 wird der Vorsorgeplan des Vorsorgewerks
definiert (Leistungs- und Finanzierungsplan)

Arbeitgeber | Schliesst sich zur Durchfihrung der
beruflichen Vorsorge fir seine Arbeitnehmer oder als
Selbstandigerwerbender der Stiftung an

Arbeitnehmer | Stehen in einem Arbeitsverhaltnis
mit dem Arbeitgeber

Berechtigter Ehegatte | Geschiedener Ehegatte
bzw. ehemaliger Partner, dem aus Vorsorgeausgleich
bei Ehescheidung bzw. Auflésung der eingetragenen
Partnerschaft eine Leistung zugesprochen wird

Berufsverband | Berufsverband, der Selbstandig-
erwerbenden ohne Personal eine Vorsorgeltsung
aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung
mit der Stiftung anbietet

BVG | Bundesgesetz Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom
25. Juni 1982

BVG-Alter | Differenz zwischen laufendem Kalender-
jahr und Geburtsjahr

BVG-Altersguthaben | Das BVG-Altersquthaben
entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mini-
mum gemadss Bundesgesetz

BVV2 | Verordnung (ber die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984

BVV3 | Verordnung uber die steuerliche Abzugs-
berechtigung fiir Beitrage an anerkannte Vorsorge-
formen vom 13. November 1985

Delegierte | Je ein Arbeitnehmer- und ein Arbeit-
gebervertreter je Vorsorgewerk gewahlt durch die
Vorsorgekommission des Vorsorgewerks zur Wahl der
Stiftungsrate

Delegiertenversammlung | Versammlung der
Delegierten zur periodischen Wahl der Stiftungsrate,
sofern die Wahl nicht auf dem Korrespondenzweg
erfolgt

Destinatare | Die in der Stiftung versicherten Personen

Eingetragene Partnerschaft | Personen mit Perso-
nenstand «in eingetragener Partnerschaft» gemass
Bundesgesetz Uber die eingetragene Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare vom 18. Juni 2004 sind
Ehegatten gleichgestellt

F1G | Bundesgesetz Uber die Freiziigigkeit in der
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge vom 17. Dezember 1994

FZV | Verordnung Uber die Freiziigigkeit in der beruf-
lichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
vom 3. Oktober 1994

Geschaftsreglement | Geschaftsreglement fur die
Vorsorgekommissionen

Hypothetische Austrittsleistung | Passives
Altersguthaben, welches die Stiftung fur den Beztger
von Invaliditatsleistungen im Rahmen seiner Invali-
ditat weiterfuhrt

IV | Eidgenossische Invalidenversicherung

IVG | Bundesgesetz (iber die Invalidenversicherung
vom 19. Juni 1959

Koordinationsabzug | Abzug vom Jahreslohn bezie-
hungsweise Jahreseinkommen zur BerGcksichtigung
der Leistungen der (staatlichen) Sozialversicherung
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MVG | Bundesgesetz Gber die Militarversicherung
vom 19. Juni 1992

Organisationsreglement | Organisations- und Ver-
waltungsreglement der Stiftung

PartG | Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004

Vermogenspool | Offener oder geschlossener Pool
(separate account)

Selbstandigerwerbende | Selbstdndigerwerbender,
der sich zur Durchfohrung der beruflichen Vorsorge
der Stiftung angeschlossen hat. Massgebend fur die
Stiftung ist ausschliesslich die AHV-rechtliche Qualifi-
kation als Selbstandigerwerbender

Stiftung | UWPSAMMELSTIFTUNG, Basel

Stiftungsrat | Oberstes Organ der Stiftung, das pari-
tatisch zusammengesetzt ist

UVG | Bundesgesetz uber die Unfallversicherung vom
20. Marz 1981

Versicherte Person | In die Stiftung aufgenommener
Arbeitnehmer oder Selbstandigerwerbender

Versicherter Lohn | Jahreslohn beziehungsweise
Jahreseinkommen abziglich Koordinationsabzug;
bezogen auf den versicherten Lohn werden die
Beitrage und Leistungen berechnet

Vorsorgekommission | Verwaltungsorgan des
Vorsorgewerks

Vorsorgewerk | «Vorsorgeeinrichtung» des an-
geschlossenen Arbeitgebers innerhalb der Sammel-
stiftung, die eine eigene verwaltungstechnische
Einheit bildet

WEF | Wohneigentumsférderung

WEFV | Verordnung Uber die Wohneigentums-
forderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
vom 3. Oktober 1994

1GB | Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom
10. Dezember 1907

Personen mit Personenstand «in eingetragener
Partnerschaft» sind den Ehegatten gleichgestellt.
Dies betrifft u.a. die Leistungen an die Hinterbliebenen,
den Vorsorgeausgleich bei Auflosung der Partnerschaft
wie auch das Erfordernis des Einverstandnisses zur
Barauszahlung von Leistungen und zum Vorbezug als
auch zur Verpfandung von Altersquthaben fur den
Erwerb von Wohneigentum.

In diesem Reglement werden geschlechtsneutrale
Begriffe verwendet, ansonsten gelten mannliche
Bezeichnungen fir beide Geschlechter.
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ALLGEMEINES

Iweck der Stiftung
' Die Stiftung bezweckt die Durchfihrung der obligatorischen und der weitergehenden beruflichen Vorsorge
im Rahmen des BVG und seiner Ausfihrungsbestimmungen.

2 Selbstandigerwerbende mit Personal konnen zusammen mit ihren Arbeitnehmern aufgenommen werden.
Selbstandigerwerbende ohne Personal kénnen nur in die Stiftung aufgenommen werden, sofern ihr Berufs-
verband eine Vorsorgel6sung mit der Stiftung vereinbart hat.

3 Die Stiftung gewahrt in jedem Falle mindestens die Leistungen gemadss BVG. Sie kann jederzeit den Leistungs-
nachweis erbringen, indem sie fir jede versicherte Person und jeden Rentenbezliger eine Schattenrechnung
gemass den gesetzlichen Vorgaben fihrt.

Registrierung und Aufsicht
Die Stiftung ist bei der zustandigen Aufsichtsbehdrde in das Register fir die berufliche Vorsorge eingetragen
und untersteht der gesetzlichen Aufsicht.

Versicherte Personen

31 Aufnahme in die Vorsorge

T Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr vollendet und das Referenzalter gemass Art. 21 Abs. 1T AHVG noch nicht
erreicht haben und deren voraussichtlicher AHV-beitragspflichtiger Jahreslohn den Mindestlohn gemdss Art. 2
und 7 BVG ubertrifft, werden obligatorisch fr die Risiken Tod und Invaliditat versichert. Ab 1. Januar nach Voll-
endung des 24. Altersjahres werden sie ausserdem in die Altersvorsorge aufgenommen. Vorbehalten bleiben
abweichende Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1). Die Aufnahme erfolgt mit Beginn des Arbeitsver-
haltnisses, frihestens aber am 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres.

2 Selbstandigerwerbende ohne Personal, die Mitglied eines Berufsverbandes sind, der mit der Stiftung eine
Vorsorgelosung vereinbart hat, konnen in die Stiftung aufgenommen werden.

3 Selbstandigerwerbende mit Personal, die sich dem BVG freiwillig unterstellen, kénnen zusammen mit den
Arbeitnehmern in die Stiftung aufgenommen werden.

4 Die freiwillige Versicherung gemass Abs. 2 und 3 beginnt am vereinbarten Anschlussdatum, frihestens
jedoch am Monatsersten, welcher dem Eingang der vollstandig ausgeftllten Anmeldung bei der Stiftung folgt,
vorbehdltlich Abs. 5.

> Die Aufnahme in die Stiftung fur die weitergehende Vorsorge bzw. die Versicherung von Leistungserhéhun-
gen fur Leistungen der weitergehenden Vorsorge erfolgt erst nach expliziter Bestatigung durch die Stiftung.
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¢ Versicherte Personen mit Geburtsgebrechen oder versicherte Personen, die als Minderjahrige invalid ge-
worden sind (Art. 18 lit. b und ¢ BVG und Art. 23 lit. b und ¢ BVG), werden fur sémtliche Hinterlassenen- und
Invalidenleistungen ausschliesslich gemdss BVG versichert.

3.2 Ausnahmen

" Nicht versichert werden:

a) Arbeitnehmer, die im Sinne der IV mindestens zu 70% invalid sind, sowie Arbeitnehmer, die nach Art. 26a
BVG bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung provisorisch weiterversichert werden;

b) Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die Stiftung im Sinne des Bundesgesetzes Uber die
Invalidenversicherung (IVG) teilweise invalid sind, werden in die Versicherung aufgenommen, sofern ihr
AHV-pflichtiger Jahreslohn den Mindestlohn gemass Art. 7 Abs. 1 BVG Ubersteigt. Dieser Grenzbetrag
wird entsprechend um den Teilrentenanspruch gekirzt. Diese Kirzung qilt sinngemass fur Personen
wahrend der Weiterversicherung gemadss Art. 26a BVG;

) Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von hochstens drei Monaten. Wird das Arbeitsverhaltnis
auf insgesamt mehr als drei Monate verlangert, beginnt die Vorsorgepflicht in dem Zeitpunkt, in dem die
Verlangerung vereinbart wurde. Dauern mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeit-
geber insgesamt langer als drei Monate und Gbersteigt kein Unterbruch drei Monate, ist der Arbeitnehmer
ab Beginn des insgesamt vierten Anstellungsmonats versichert. Wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt
vereinbart, dass die Anstellungsdauer insgesamt drei Monate (bersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab
Beginn des Arbeitsverhaltnisses versichert;

d) Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tatig sind und im Ausland genu
gend versichert sind, wenn sie ein Gesuch zur Befreiung an die Stiftung stellen.

e) Arbeitnehmer, welche das Referenzalter gemadss Art. 21 Abs. 1 AHVG erreicht haben und bisher nicht in der
Stiftung auf dem aktiven Teil (Erwerbsteil) vorsorgeversichert waren.

? Die Stiftung tbernimmt keine freiwillige Versicherung von Arbeitnehmern im Sinne von Art. 46 BVG, die im
Dienste mehrerer Arbeitgeber stehen.

Gesundheitspriifung
' Die Stiftung kann bei neu aufzunehmenden Personen sowie bei Leistungserhéhungen in der weitergehenden
Vorsorge fur die Deckung der Risiken Tod und Invaliditat eine Gesundheitsprifung verlangen.

2 Die zu versichernde Person hat die (iber den Gesundheitszustand gestellten Fragen vollstandig und wahr-
heitsgetreu zu beantworten. Die Stiftung ist berechtigt, auf eigene Kosten eine drztliche Untersuchung zu
verlangen.

3 Ohne schriftliche Aufnahmebestatigung der Stiftung sind die Leistungen auf das gesetzliche Minimum ge-
madss BVG beschrankt. Die Stiftung kann die Aufnahme oder eine beantragte Leistungserhohung von freiwillig
versicherten Selbstandigerwerbenden jederzeit ablehnen.



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT ALLGEMEINES

4 Die Stiftung kann fur die Risiken Tod und Invaliditat im Bereich der weitergehenden Vorsorge einen Vorbehalt
von funf Jahren ab Aufnahme bzw. Leistungserhohung anbringen. Der mit den eingebrachten Austrittsleistungen
erworbene Vorsorgeschutz darf nicht mit gesundheitlichem Vorbehalt geschmalert werden, es sei denn, dass
er bereits mit einem Vorbehalt belegt war. In diesem Fall ist die bereits abgelaufene Zeit des Vorbehaltes
anzurechnen.

* Die Stiftung erbringt fur die gesamte Dauer des Leistungsanspruches nur die gesetzlichen Mindestleistun-
gen, wenn das dem Vorbehalt unterliegende Leiden wahrend der Vorbehaltsdauer zum Tod oder zur Arbeits-
unfahigkeit fuhrt, welche ihrerseits Todesfall- oder Invaliditatsleistungen hervorruft.

¢ Bei der freiwilligen Versicherung von Selbstandigerwerbenden ohne Personal kann fur die Risiken Tod und
Invaliditat aus gesundheitlichen Grinden ein Vorbehalt fur hochstens drei Jahre gemacht werden. Ein Vorbehalt
ist unzuldssig, wenn die selbstdndigerwerbende Person mindestens sechs Monate obligatorisch versichert
war und sich innert Jahresfrist freiwillig versichert.

7 Der versicherten Person wird ein allfdlliger Vorbehalt nach Vorliegen aller zum Entscheid notwendigen
Dokumente fur die Aufnahmeprifung mitgeteilt.

¢ Bei Verschweigen von vorbestehenden Gesundheitsbeeintrdchtigungen (Anzeigepflichtverletzung) durch
die versicherte Person oder bei Erteilung unwahrer Angaben anlasslich der Gesundheitsprifung konnen die
Todesfall- oder Invaliditdtsleistungen innert 6 Monaten seit Kenntnis der Anzeigepflichtverletzung durch
die Stiftung bis auf die gesetzlichen Mindestleistungen herabgesetzt werden.

Art. 5 Beginn und Ende der Vorsorgepflicht
51 Aufnahme in die Versicherung
Die Aufnahme erfolgt mit Beginn des Arbeitsverhaltnisses, frihestens aber am 1. Januar nach Vollendung des
17. Altersjahres. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 3.1 sowie abweichende Bestimmungen im
Vorsorgeplan (Anhang 7).

5.2 Ende der Vorsorgepflicht

Die Vorsorgepflicht endet, wenn

a) der Anspruch auf Altersleistungen beginnt;

b) das Arbeitsverhaltnis aufgeldst wird; vorbehalten bleibt Artikel 7 dieses Reglements;
) der Mindestlohn gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) unterschritten wird.

5.3 Unbezahlter Urlaub
" Bei einem unbezahlten Urlaub bis zu einem Monat wird die Versicherung im bisherigen Umfang zu den

reglementarischen Bestimmungen weitergefthrt. Es besteht keine Meldepflicht gegentber der Stiftung.

2 Die Dauer eines unbezahlten Urlaubes von mehr als einem Monat ist der Stiftung zu melden.
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3 Die Weiterfuhrung der Versicherung bei einem unbezahlten Urlaub kann nur mit dem Einverstandnis des
Arbeitgebers erfolgen. Die Versicherung wird gemass der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
getroffenen Vereinbarung weitergefthrt. Die Finanzierung der Beitrdge und der Umfang der Versicherung
richten sich nach dem Vorsorgeplan (Anhang 1).

4 Die maximale Dauer des unbezahlten Urlaubs betragt sechs Monate, vorbehalten bleiben abweichende
Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1).

> Die Versicherung kann nur weitergefuhrt werden, wenn die versicherte Person die Nichtberufsunfallversiche-
rung gemass Art. 3 Abs. 3 UVG durch Abrede verldngert.

¢ Die versicherte Person kann die Sistierung der Versicherung fir die Dauer des unbezahlten Urlaubes verlan-
gen. Die Sistierung ist der Stiftung vor Antritt des unbezahlten Urlaubes zu melden.

5.4 Nachdeckung
' Die versicherte Person bleibt wéhrend eines Monats nach Auflésung des Vorsorgeverhaltnisses fur den Inva-
liditats- und Todesfall weiter versichert, Iangstens aber bis zum Beginn eines neuen Vorsorgeverhaltnisses.

2 Der Versicherungsschutz fur Selbstandigerwerbende ohne Personal endet per Austrittsdatum.

3 Erhoht sich der Grad der Erwerbsunfahigkeit eines Beziigers von Invaliditatsleistungen nach Ablauf der Nach-
deckungsfrist aus gleicher Ursache, werden die Invaliditdtsleistungen ausschliesslich im Rahmen der gesetzli-
chen Mindestleistungen erhoht.

Versicherter Lohn

6.1  Anrechenbarer Jahreslohn

' Der anrechenbare Lohn entspricht in der Regel dem zu Beginn des Jahres vereinbarten AHV-pflichtigen Jah-
reslohn bzw. dem AHV-pflichtigen Jahreseinkommen eines Selbsténdigerwerbenden. Er wird im Vorsorgeplan
(Anhang 1) definiert. Bei unterjahrigem Arbeitsverhaltnis wird der Lohn auf einen Jahreslohn umgerechnet.

2 Fur Arbeitnehmer, die nicht im Monatslohn angestellt sind, wird der Jahreslohn auf Grund des letzten be-
kannten Jahreslohns unter Beriicksichtigung der fur das laufende Jahr vereinbarten Anderungen festgeleqt.

3 Erwerbseinkommen, das die versicherte Person bei einem nicht der Stiftung angeschlossenen Arbeitgeber
erzielt, wird nicht versichert.

6.2 Koordinationsabzug
' Der Koordinationsabzug wird im Vorsorgeplan (Anhang 1) definiert.

2 Fir Teilzeitbeschaftigte wird der Koordinationsabzug gemass den Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1)
angerechnet.
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3 Bei teilinvaliden Versicherten wird der Koordinationsabzug im Umfang des prozentualen Rentenanspruchs
herabgesetzt.

6.3 Versicherter Lohn
' Der versicherte Lohn entspricht dem voraussichtlichen AHV-Jahreslohn bzw. dem AHV-pflichtigen Jahresein-
kommen Selbstandigerwerbender, vermindert um den Koordinationsabzug.

2 Der versicherte Lohn entspricht im Minimum dem Mindestbetrag gemass Art. 8 Abs. 2 BVG, vorbehalten
bleiben abweichende Regelungen gemass Vorsorgeplan (Anhang 1).

3 Der versicherte Lohn wird durch den maximalen versicherten Lohn gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) begrenzt
und darf das gesetzliche Maximum gemass Art. 79¢ BVG (zehnfacher oberer Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1
BVG) nicht iberschreiten.

4 Das gesetzliche Maximum gemadss Art. 79¢ BVG umfasst alle Vorsorgeverhaltnisse der versicherten Person,
welche diese bei einer oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen hat.

6.4 Mehrere Vorsorgeverhaltnisse

Hat die versicherte Person mehrere Vorsorgeverhaltnisse und Gberschreitet die Summe all ihrer AHV-beitrags-
pflichtigen Léhne und Einkommen das Zehnfache des oberen Grenzbetrags nach Art. 8 Abs. 1 BVG, so muss
sie jede ihrer Vorsorgeeinrichtungen iber die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhaltnisse sowie die darin versicher-
ten Lohne und Einkommen informieren.

6.5 Weiterversicherung des bisherigen Verdienstes bei Lohnreduktion

" Versicherte Personen, deren Jahreslohn sich nach dem vollendeten 58. Altersjahr um hochstens die Halfte
reduziert, konnen verlangen, dass die Vorsorge maximal fir den bisherigen versicherten Verdienst bis Iangstens
zum Erreichen des reglementarischen Referenzalters weitergefuhrt wird.

2 Die versicherte Person erbringt die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrage auf der Differenz zwischen dem
reduzierten versicherten Verdienst und dem bisherigen versicherten Verdienst. Die Finanzierung der Beitrage
auf dem reduzierten versicherten Verdienst erfolgt gemass Vorsorgeplan (Anhang 1).

3 Die versicherten Leistungen fUr die Risiken Tod und Invaliditat werden aus der Summe des reduzierten versi-
cherten Verdienstes und dem hypothetischen versicherten Verdienst berechnet.

Freiwillige Weiterversicherung bei Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollen-
dung des 58. Altersjahres

" Versicherte Personen, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der obligatorischen Versicherung aus-
scheiden, weil das Arbeitsverhaltnis vom Arbeitgeber aufgelést wurde, kénnen die Versicherung im bisherigen
Umfang weiterfihren. Selbstandigerwerbenden steht die freiwillige Weiterversicherung gemadss Art. 7 nicht
zur Verfigung.



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT ALLGEMEINES

2 Die Meldung fur eine Weiterversicherung ist der Stiftung schriftlich und unter Vorlage des Kiindigungsschrei-
bens des Arbeitgebers bis spatestens zur Beendigung des Vorsorgeverhaltnisses, im Falle einer fristlosen
Kiindigung, bis spatestens ein Monat nach Aussprache der Kiindigung, zukommen zu lassen. Erfolgt keine
fristgerechte schriftliche Mitteilung, scheidet die versicherte Person aus der Vorsorge aus.

3 Die Weiterversicherung und die Beitragspflicht beginnen am Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.

“ Die versicherte Person hat die Maglichkeit, wahrend dieser Weiterversicherung die Altersvorsorge durch Bei-
trage weiter aufzubauen. Die Austrittsleistung bleibt in der Stiftung. Tritt die versicherte Person in eine neue
Vorsorgeeinrichtung ein, so wird die Austrittsleistung in dem Umfang Uberwiesen, wie sie fur den Einkauf

in die vollen reglementarischen Leistungen in der neuen Vorsorgeeinrichtung verwendet werden kann. Der
versicherte Lohn wird entsprechend der Giberwiesenen Austrittsleistung reduziert.

> Die versicherte Person bezahlt Risikobeitrage, welche den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberrisikobeitragen
gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) entsprechen. Falls die versicherte Person die Altersvorsorge weiter aufbaut,
bezahlt sie zusatzlich die entsprechenden Arbeitnehmer- und Arbeitgebersparbeitrdge gemdss Vorsorgeplan
(Anhang 1). Die Stiftung legt die Periodizitat der Falligkeit der Beitrage fest und stellt der versicherten Person
direkt Rechnung.

¢ Die versicherte Person kann freiwillig fir die gesamte Vorsorge oder lediglich fir die Altersvorsorge einen
tieferen als den bisherigen versicherten Lohn versichern lassen. Diesen Entscheid hat die versicherte Person
zu Beginn der freiwilligen Weiterversicherung einmalig zu treffen. Die nachtragliche Erhohung eines bereits
reduzierten versicherten Lohns ist nicht mehr moglich.

’ Die Weiterversicherung endet ohne Nachdeckung mit dem Tod, dem Eintritt einer Invaliditat von mindestens
70% sowie bei Erreichen des reglementarischen Referenzalters. Eine Teilpensionierung ist nicht moglich.

Bei Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung endet sie, wenn in der neuen Einrichtung mehr als zwei Drittel
der Austrittsleistung fur den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benétigt werden. Die Bestim-
mungen von Abs. 9 finden analog Anwendung.

¢ Die Versicherung kann durch die versicherte Person jederzeit und durch die Vorsorgeeinrichtung bei Vorlie-
gen von Beitragsausstanden jeweils auf Monatsende gekiindigt werden. Wird die Weiterversicherung durch
Kindigung aufgeldst, so wird eine Altersleistung entrichtet, sofern im Zeitpunkt deren Auflésung Anspruch auf
einen reglementarischen Altersricktritt besteht. Andernfalls wird eine Austrittsleistung entrichtet. Gleiches gilt
auch fur den Teil der Austrittsleistung, welcher nicht fir den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistun-
gen der neuen Vorsorgeeinrichtung verwendet werden kann.

? Hat die Weiterfihrung der Versicherung mehr als zwei Jahre gedauert und besteht im Zeitpunkt deren
Auflésung Anspruch auf einen reglementarischen Altersriicktritt, so missen die Versicherungsleistungen in
Rentenform bezogen werden, vorbehalten, der Vorsorgeplan (Anhang 1) sieht einen Mindestkapitalbezug der
Altersleistung vor. Nach diesen zwei Jahren kann die Austrittsleistung nicht mehr fir Wohneigentum vorbezo-
gen oder verpfandet werden.

11
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Altersguthaben und Altersgutschriften

8.1  Altersguthaben

Die Stiftung fuhrt fir jede versicherte Person ein individuelles Alterskonto. Dieses Konto zeigt das erworbene
Altersguthaben zu einem bestimmten Zeitpunkt auf.

Dem individuellen Alterskonto werden gutgeschrieben:

a) Eintrittsleistungen;

b) Zinsen;

) Altersqutschriften;

d) Einkaufssummen und andere Einmaleinlagen;

e) Ruckzahlungen von Vorbezigen im Rahmen der Wohneigentumsférderung;
f) Einlagen infolge Ehescheidung.

e T T —

beziehungsweise abgezogen:
a) Vorbeztge im Rahmen der Wohneigentumsférderung;
b) Austrittsleistung bei Ehescheidung.

8.2 Verzinsung

Die fir die Verzinsung der Altersquthaben massgebenden Zinssatze pro Vermogenspool und Anschlussjahr-
gruppe werden vom Stiftungsrat jahrlich unter Berticksichtigung der erwirtschafteten Kapitalertrage und der
Deckungsgrade festgelegt.

Der Stiftungsrat legt jeweils am Ende des Jahres die fur das laufende Jahr gultigen Zinssatze sowie die fur die
unterjdhrigen Austritte im Folgejahr gultigen Zinssatze fest.

Der Stiftungsrat orientiert sich bei der Festlequng der Verzinsung der Altersguthaben am technischen Zins der
Stiftung.

Die Altersqutschriften des laufenden Jahres werden nicht verzinst. Die Gbrigen Einlagen und Beziige werden
ab dem Valutadatum verzinst.

8.3 Hohe der Altersgutschriften
Die jahrlichen Altersqutschriften ergeben sich aus dem versicherten Lohn sowie dem Alter der versicherten
Person. Die Hohe der Altersqutschriften ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt.
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' Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme des Arbeitnehmers in die Stiftung.

2 Die Beitragspflicht endet, wenn

a) das Arbeitsverhaltnis aufgel6st wird; vorbehalten bleibt eine allféllige freiwillige Weiterversicherung
gemass Art. 7 Abs. 2 dieses Reglements;

b) der Mindestlohn unterschritten wird;

) der Anspruch auf Altersleistungen entsteht oder

d) beim Tod der versicherten Person.

Die Beendigung der Beitragspflicht erfolgt taggenau, d.h. am Tag des Ereignisses.

3 Die Beitrage der versicherten Person werden durch den Arbeitgeber vom Lohn abgezogen und nach Massgabe
der Zahlungsmodalitdten zusammen mit den Beitrdgen des Arbeitgebers an die Stiftung Gberwiesen.

“Von den gesamten Beitrdgen der versicherten Selbstandigerwerbenden gilt derjenige Teil der Beitrdge als
Arbeitgeberbeitrag, der auch fur das Gbrige Personal vom Arbeitgeber ibernommen wird. Bei Selbstandig-
erwerbenden ohne Personal gilt 50% der Gesamtbeitrdge als Arbeitgeberbeitrag.

> Bei Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Vaterschaft, Betreuung von Angehdérigen oder Kindern, Militardienst
oder aus dhnlichen Grinden werden die Beitrage weiterhin erhoben, indem sie entweder vom weiter ausge-
richteten Lohn oder von einer Lohnersatzleistung abgezogen werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen
tber die Befreiung von der Beitragszahlung (Art. 19.4).

Finanzierung

Die von der Stiftung zu erbringenden Leistungen werden durch ihr Vermégen und dessen Ertrége, durch die
reglementarischen Beitrdge von Versicherten und dem Arbeitgeber finanziert. Die Beitrage der Versicherten
und des Arbeitgebers bestehen aus Altersqutschriften und Risikobeitragen. Mit den Risikobeitragen werden
die Risiken Tod und Invaliditat, die Verwaltungskosten, die Beitrage an den Sicherheitsfonds und die gesetzliche
Anpassung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten an die Teuerung finanziert.

Hohe der Beitrage

111 Bemessung der Beitrage
Die Beitrage der versicherten Person und des Arbeitgebers werden im Vorsorgeplan (Anhang 1) definiert.

11.2  Wahlmoglichkeiten zwischen Vorsorgeplanen

" Die versicherte Person kann jahrlich mit Wirkung auf den 1. Januar wahlen, ob sie fir das Folgejahr freiwillig
hohere oder tiefere Sparbeitrage gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) leisten mochte.

13
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2 GewUnschte Anderung des Sparbeitrags sind gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) durch den Arbeitgeber der
Stiftung mitzuteilen. Im Falle einer nicht fristgerechten Meldung erfolgt keine rickwirkende Anpassung der
Planwahl bzw. es gelten die bisherigen Instruktionen.

* Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1).

Eintrittsleistung

12.1 Ubertragung der Freiziigigkeitsleistung, Falligkeit

' Freizligigkeitsleistungen aus friheren Vorsorgeverhaltnissen sind als Eintrittsleistung an die Stiftung zu Gber-
weisen. Die eingebrachten Freiziigigkeitsleistungen werden dem individuellen Alterskonto der versicherten
Person gutgeschrieben, auch wenn mit der Freiziigigkeitsleistung der Einkauf in das maximale reglementarische
Altersquthaben tberschritten wird.

2 Die Eintrittsleistung wird mit Eintritt in die Stiftung fallig.

3 Die versicherte Person hat der Stiftung Einsicht in die Abrechnung uber die Austrittsleistung aus dem frilheren
Vorsorgeverhaltnis zu gewahren. Ebenso sind die bisherige Zugehorigkeit zu einer Freiziigigkeitseinrichtung
sowie die Form des Vorsorgeschutzes zu melden.

12.2 Freiwilliger Einkauf

' Die versicherte Person kann jederzeit freiwillige Einkdufe bis zur Héhe der maximalen reglementarischen
Leistungen tatigen, sofern sie alle Freiziigigkeitsleistungen in die Stiftung eingebracht hat und im Zeitpunkt
des Einkaufes im Rahmen des aktuellen Arbeitspensums vollstandig arbeits- oder erwerbsféhig ist.

2 Die freiwilligen Einkdufe werden wie folgt verwendet:
a) Zufuhrung auf das individuelle Alterskonto bis das maximale mdgliche Altersquthaben erreicht wird.

Ein allenfalls iberschiessender Teil wird nach Rucksprache mit der versicherten Person

b) fur den Einkauf in die vorzeitige Pensionierung und/oder freiwillige AHV-Uberbriickungsrente verwendet,
sofern dies im Vorsorgeplan (Anhang 1) vorgesehen ist. Andernfalls wird der Giberschiessende Teil zurtick-
erstattet.

3 Der Betrag der freiwilligen Einkdufe in das individuelle Altersguthaben entspricht hochstens der Differenz
zwischen dem maximal moglichen Altersguthaben (Anhang 1) und dem vorhandenen Altersguthaben. Der
Hochstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um durch die versicherte Person:

a) nicht in die Stiftung eingebrachte bzw. einzubringende Freiziigigkeitsguthaben (Art. 60a Abs. 3 BVV2);
b) tberschiessende Guthaben der Saule 3a (Art. 60a Abs. 2 BVV2).

4 Wurden Einkaufe getatigt, so durfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nachsten drei Jahre
nicht in Kapitalform aus der Stiftung zuriickgezogen werden.

> Wurden Vorbeziige fur die Wohneigentumsférderung getatigt, so dirfen freiwillige Einkaufe erst vorgenom-
men werden, wenn die Vorbezlge zurtickbezahlt sind.



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT FINANZIERUNG

¢ Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkdufe im Falle der Ehescheidung oder der Auflésung
einer eingetragenen Partnerschaft nach Art. 22d FZG.

7 Bei versicherten Personen, die aus dem Ausland zugezogen sind und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in
der Schweiz angehort haben, darf in den ersten finf Jahren nach Eintritt in eine schweizerische Vorsorgeein-
richtung die jahrliche Einkaufssumme 20% des versicherten Lohnes nicht Gibersteigen. Nach Ablauf von finf
Jahren kénnen Einkaufssummen analog der vorstehenden Bestimmungen geleistet werden.

Art. 13 Einkauf in die vorzeitige Pensionierung
"Einkdufe zum Auskauf einer Rentenkirzung infolge vorzeitigem Altersricktritt sowie zur Finanzierung einer
AHV-Uberbrickungsrente sind moglich, sofern es im Vorsorgeplan (Anhang 1) vorgesehen ist. Ein Einkauf in
die vorzeitige Pensionierung ist erst ab Alter 25 bzw. frihestens ab dem im Vorsorgeplan (Anhang 1) vor-
gesehenen Beginn des Sparprozesses moglich, sofern die versicherte Person im Zeitpunkt des Einkaufes im
Rahmen des aktuellen Arbeitspensums vollstandig arbeits- oder erwerbsféhig ist.

2 Bevor Einlagen getatigt werden konnen, missen folgende Bedingungen erfullt sein:

a) Die versicherte Person hat sich bereits bis zur maximalen Einkaufssumme nach Art. 12.2 eingekauft und

b) sie hat allfallige Vorbeziige fur den Erwerb von Wohneigentum vollumfanglich zuriickbezahlt. Ist eine
Ruckzahlung altershalber nicht mehr moglich, wird der Vorbezug fir die Berechnung der maximalen
Einkaufssumme berGcksichtigt.

3 Die maximal zulassige Hohe der Einmaleinlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem maximal magli-
chen Altersquthaben und der bereits geleisteten Einlagen mit Zins zum Zweck der vorzeitigen Pensionierung.
Die maximal mogliche Einlage zum Auskauf der Kirzung der Altersrente und zur Finanzierung der AHV-Uber-
brickungsrente im festgelegten Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung wird gemass Vorsorgeplan (Anhang
1) berechnet.

4 Stirbt eine versicherte Person vor Erreichen des reglementarischen Referenzalters, werden die Einlagen als
zusdtzliches Todesfallkapital an die beginstigten Personen nach Art. 20.6 ausgerichtet.

> Verzichtet die versicherte Person auf die vorzeitige Pensionierung und resultiert daraus eine hohere Leis-
tung als zum Auskauf der Kirzung der Altersrente und/oder zur Finanzierung der AHV-Uberbriickungsrente im
Zeitpunkt der tatsachlichen Pensionierung erforderlich ist, darf das reglementarische Leistungsziel der Alters-
leistung um hochstens 5% Gberschritten werden. Die Stiftung teilt der versicherten Person den voraussicht-
lichen Stand des iberschiessenden Kapitals mit, sofern die versicherte Person sich spater als vorfinanziert
pensionieren lassen mochte. In diesem Fall werden die Arbeitnehmerbeitréage bis zur Pensionierung aus
dem angesparten reglementarischen Altersquthaben finanziert. Im Zeitpunkt der Pensionierung verfallt das
iberschiessende Kapital der Stiftung.

¢ Ein allfalliger Bezug im Rahmen der Wohneigentumsférderung ist zu bertcksichtigen.

7 Die Hohe der maximalen Einkaufssumme kann von der versicherten Person in jedem Kalenderjahr als Einmal-
einlage eingebracht werden und bleibt wahrend dieser Dauer unverandert.

15
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" Das Geschaftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. Die Rechnung wird alljahrlich auf den 31. Dezember
abgeschlossen.

2 Die Jahresrechnung und der Jahresbericht sind spdtestens innert 6 Monaten nach Ablauf des Geschaftsjahres
70 erstellen.

3 Das Vermogen der Stiftung ist nach anerkannten Grundsatzen zu verwalten, wobei neben der Sicherheit der
Anlage auch eine angemessene Rendite anzustreben und den Liquiditatsbedurfnissen der Stiftung Rechnung zu
tragen ist. Der Stiftungsrat erlasst hierzu ein Anlagereglement.

Finanzielles Gleichgewicht

15.1 Beurteilung des Experten fiir berufliche Vorsorge

" Mindestens alle 3 Jahre ist durch einen anerkannten Experten fur berufliche Vorsorge ein versicherungstech-
nisches Gutachten erstellen zu lassen, welche der Aufsichtsbehérde bekannt zu geben ist. Liegt eine Unterde-
ckung vaor, erstellt er jéhrlich einen versicherungstechnischen Bericht.

15.2 Massnahmen bei Unterdeckung

T Ergibt sich fur einen Separate Account (Vermogenspool) oder einzelne Vorsorgewerke ein versicherungs-
technischer Fehlbetrag, legt der Stiftungsrat in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Experten fur berufliche
Vorsorge und, sofern die Unterdeckung ein einzelnes Vorsorgewerk betrifft, zusammen mit der Vorsorgekom-
mission des betreffenden Vorsorgewerks, angemessene Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung fest.
Die Grundsatze der Verhaltnismassigkeit und Angemessenheit sind zu beachten. Bezlglich der Grundsatze
und Durchfihrung sei auf Anhang 4 verwiesen.

2 Die Stiftung informiert die Aufsichtsbehorde, den Arbeitgeber sowie die Destinatare Uber die Unterdeckung
und die festgelegten Massnahmen.

Teilliquidation

Bei einer Teilliquidation haben die aus der Stiftung austretenden Versicherten neben dem Anspruch auf die
reglementarische Austrittsleistung zusatzlich einen individuellen oder kollektiven Anspruch auf freie Mittel der
Stiftung, sofern und soweit sie zur Aufnung der freien Mittel der Stiftung beigetragen haben. Im Falle einer
Unterdeckung nach Art. 44 BVV2 werden die reglementarischen Austrittsleistungen im Umfang der Unterde-
ckung gekurzt, sofern dadurch nicht das Altersquthaben gemass Art. 15 BVG geschmadlert wird. Die Vorausset-
zungen und das Verfahren zur Teilliquidation werden in Anhang 3 geregelt.
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VORSORGELEISTUNGEN

Versicherte Leistungen

171 Ubersicht versicherte Leistungen

' Bei Pensionierung erbringt die Stiftung folgende Leistungen:
Altersrente;
Alterskapital;

+ AHV-Uberbrickungsrente;
Pensioniertenkinderrente.

2 Bei Arbeits- bzw. Erwerbsunfahigkeit vor der Pensionierung erbringt die Stiftung folgende Leistungen:
Invalidenrente;
Invalidenkinderrente;

+ Befreiung von der Beitragspflicht.

3 Im Todesfall konnen gegentber der Stiftung folgende Leistungen beansprucht werden:
- Ehegattenrente;

Ehegattenrente an Geschiedene;

Lebenspartnerrente
- Waisenrente;

Todesfallkapital.

4 Tritt eine versicherte Person aus dem Vorsorgeverhaltnis aus, wird eine Austrittsleistung fallig.

17.2 Garantie der BVG-Mindestleistungen
Die Stiftung behalt sich vor, die in Art. 17.1 aufgefuhrten Leistungen nach den Bestimmungen in Art. 24 zu
kirzen. Die Mindestleistungen gemadss BVG sind jedoch in jedem Fall garantiert.

Altersleistungen

18.1 Pensionierung per reglementarischem Referenzalter

Die Pensionierung per reglementarischem Referenzalter erfolgt am ersten Tag des Monats nach Vollendung
des im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegten Altersjahres und entspricht dem Referenzalter gemass Art. 21
Abs1 AHVG. Fur Frauen betragt unabhangig von lit. a der Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom

17. Dezember 2021 (AHV 21) AHVG das reglementarische Referenzalter ab 1. Januar 2025 65 Jahre. Abweichen-
de Bestimmungen finden sich im Vorsorgeplan (Anhang 1).

18.2 Vorzeitige Pensionierung

" Die versicherte Person hat die Moglichkeit, sich zwischen dem im Vorsorgeplan (Anhang 1) genannten
frihestmaglichen Zeitpunkt und dem reglementarischen Referenzalter, spatestens aber mit Vollendung des
63. Altersjahrs, vorzeitig pensionieren zu lassen.

17
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2 Wird das Vorsorgeverhaltnis der versicherten Person in einem Alter aufgel6st, in welchem eine vorzeitige
Pensionierung gemass Reglement moglich ist und wird im Zeitpunkt der Auflésung das reglementarische
Referenzalter noch nicht erreicht, wird nur dann eine Altersleistung entrichtet, wenn die versicherte Person
innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Vorsorgeverhaltnisses der Vorsorgeeinrichtung schriftlich mit-
teilt, dass sie eine Altersleistung beziehen mdochte. Andernfalls wird eine Austrittsleistung entrichtet.

18.3 Teilpensionierung
Ab dem Zeitpunkt, ab welchem eine vorzeitige Pensionierung gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) maoglich ist,
kann ein Teilbezug der Altersleistung erfolgen. Folgende Voraussetzungen missen kumulativ erfillt sein:

a) Mit einem Teilbezug sind mindestens 20% der aus dem vorhandenen Altersqguthaben abgeleiteten
Altersleistung zu beziehen;

b) Der Anteil der vor dem reglementarischen Referenzalter bezogenen Altersleistung darf den Anteil der
Lohnreduktion nicht Gbersteigen;

¢) Es sind hochstens funf Teilbeziige maoglich;

d) Der Bezug der Altersleistung in Kapitalform ist in héchstens drei Schritten zul3ssig. Dies gilt auch, wenn
der bei einem Arbeitgeber erzielte Lohn bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen versichert ist. Ein
Schritt umfasst samtliche Beziige von Altersleistungen in Kapitalform innerhalb eines Kalenderjahres;

e) Fallt der verbleibende Jahreslohn unter die Eintrittsschwelle dieses Reglements bzw. des zugehérigen
Vorsorgeplans (Anhang 1), ist die gesamte Altersleistung zu beziehen.

Die versicherte Person kann den Bezug der Altersleistung bis Alter 70 aufschieben, sofern sie weiterhin
erwerbstatig bleibt und der verbleibende Jahreslohn nicht unter die Eintrittsschwelle dieses Reglements bzw.
zugehorigen Vorsorgeplans (Anhang 1) fallt.

18.4 Weiterfilhrung der Vorsorge nach dem reglementarischen Referenzalter

" Bei Fortfuhrung der Erwerbstatigkeit iber das reglementarische Referenzalter hinaus kann die versicherte
Person die Weiterfihrung der Vorsorge ohne Sparbeitrage verlangen, sofern sie der Vorsorgeeinrichtung
bereits vor dem reglementarischen Referenzalter angehorte und der verbleibende Jahreslohn nicht unter die
Eintrittsschwelle des zugehdrigen Vorsorgeplans (Anhang 1) fallt.

2 Sofern der Sparprozess weitergefuhrt wird, richten sich die Beitrdge fur die Finanzierung der Altersqut-
schriften nach dem Vorsorgeplan (Anhang 7). Die Altersleistung wird fallig, sobald der Jahreslohn die
Eintrittsschwelle des zugehérigen Vorsorgeplans (Anhang 1) unterschreitet oder die versicherte Person das
70. Altersjahr erreicht.

3 Es besteht kein Anspruch mehr auf Leistungen bei Erwerbsunfahigkeit (Invalidenrente, Invalidenkinderrente,
Beitragsbefreiung). Bei Eintritt einer Arbeitsunfahigkeit endet die Versicherung mit der Beendigung des
Arbeitsvertrags und es werden die vorgesehenen Altersleistungen ausgerichtet. Im Todesfall richtet sich der
Anspruch nach den Bestimmungen der Hinterlassenenleistungen fur Altersrentenbeziger. Wird die Altersleis-
tung gemass Vorsorgeplan ausschliesslich in Kapitalform entrichtet, entspricht der Anspruch auf Hinterlasse-
nenleistungen ausschliesslich der Hohe des vorhandenen Alterskapitals. Weitere Leistungen bestehen nicht.

“ Der Bezug von Vorsorgekapital zur Finanzierung von Wohneigentum ist nicht mehr maéglich.
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* Hat die versicherte Person im Zeitpunkt des reglementarischen Referenzalters Einkaufsmoglichkeiten, so
kénnen freiwillige Einkaufe zur Leistungsverbesserung auch wahrend der Weiterfiihrung der Vorsorge erfol-
gen. Das Einkaufspotenzial reduziert sich um die wahrend der Weiterversicherung erfolgten Altersqutschriften,
Einlagen und Zinsen.

18.5 Altersrente
" Der Anspruch auf eine Altersrente entsteht am Monatsersten nach

a) Beendigung des Arbeitsverhaltnisses infolge Pensionierung als aktive versicherte Person, sofern bei
vorzeitigem Altersricktritt die Bedingungen gemadss Art. 18 Abs. 2 dieses Reglements erfullt sind;

b) Ablauf der temporaren Invalidenrente infolge Erreichens des ordentlichen reglementarischen Referenzalters;
) Beendigung der freiwilligen Weiterversicherung gemass Art. 7 dieses Reglements infolge Kindigung, wenn
zum Zeitpunkt der Auflésung des Vorsorgeverhaltnisses ein reglementarischer vorzeitiger Altersricktritt

moglich ist und die freiwillige Weiterversicherung langer als zwei Jahre gedauert hat;

Der Anspruch erlischt am Ende des Sterbemonats.

2 Die Hohe der Altersrente ergibt sich aus dem im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandenen Altersguthaben
und dem Umwandlungssatz gemdss Anhang 2. Abweichende Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1)
gehen vor.

18.6 Anderung der anwartschaftlichen Leistungen (Tod des Altersrentners)

' Die versicherte Person kann vor dem ersten Bezug der Altersrente die anwartschaftliche Ehegattenrente
gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) anpassen. Eine Erhohung der anwartschaftlichen Leistung fuhrt zu einer
Kirzung der Altersrente, eine Senkung zu einer Erhohung.

2 Bei Anpassung der anwartschaftlichen Leistung gilt in jedem Fall:

a) Die erhohte anwartschaftliche Ehegattenrente darf die gekirzte Altersrente nicht Gibersteigen;

b) Die bei Erhohung der anwartschaftlichen Ehegattenrente gekirzte Altersrente darf die nach BVG berechnete
Mindestaltersrente nicht unterschreiten;

) Bei einer Senkung der anwartschaftlichen Ehegattenrente dirfen die nach BVG berechneten Hinterlassenen-
leistungen nicht unterschritten werden.

3 Unverheiratete versicherte Personen ohne Lebenspartnerschaft kénnen die anwartschaftlichen Leistungen
nicht anpassen.

* Die versicherte Person hat der Stiftung die Anderung der anwartschaftlichen Ehegattenrente mindestens drei
Monate vor dem Bezug der Altersrente schriftlich anzumelden. Hierdurch wird die Altersrente lebenslanglich

angepasst. Der Entscheid ist unwiderruflich.

5 Die Stiftung kann eine Anderung der anwartschaftlichen Ehegattenrente von einer Gesundheitsprifung
abhangig machen.

¢ Die anwartschaftliche Lebenspartnerrente kann nicht gesenkt werden.
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18.7 Alterskapital

' Die versicherte Person kann im Zeitpunkt der Pensionierung ihre Altersleistung in Kapitalform beziehen. Die
maximazle Hohe des Kapitalbezuges richtet sich nach dem Vorsorgeplan (Anhang 1). Dies gilt auch fur versi-
cherte Personen, deren Invaliditdtsleistungen per reglementarischem Referenzalter in eine Altersrente umge-
wandelt werden. In diesem Fall ist das weitergefiihrte reglementarische Altersquthaben fiir den Kapitalbezug
massgebend.

2 Im Umfang des Kapitalbezugs werden samtliche mitversicherten Leistungen anteilsmassig gekrzt.

3 Der Antrag fur den Kapitalbezug ist mittels dem von der Stiftung zur Verfiigung gestellten Formular anzu-
melden, wobei zwischen dem Zeitpunkt des unterzeichneten Antrags und dem Zeitpunkt des Anspruchs auf
Kapitalbezug nicht mehr als sechs Monate liegen durfen.

4|st die versicherte Person verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist fr die Barauszahlung
des Alterskapitals die schriftliche Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners erforderlich.
Die Unterschrift ist durch die Vorlage eines Identitatsnachweises zu belegen; auf Verlangen der Stiftung ist die-
se notariell oder amtlich beglaubigen zu lassen. Kann die versicherte Person die Zustimmung nicht einholen
oder wird sie ihr verweigert, so kann sie das Gericht anrufen.

> Ist die versicherte Person unverheiratet bzw. nicht in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist fur die Bar-
auszahlung des Alterskapitals ein Zivilstandsnachweis erforderlich.

18.8 Freiwillige AHV-Uberbriickungsrente

1 Bei vorzeitiger Pensionierung kann die versicherte Person eine AHV-Uberbriickungsrente beantragen, sofern
dies im Vorsorgeplan (Anhang 1) vorgesehen ist. Der Anspruch beginnt mit der Altersrente und endet mit
dem Tod der versicherten Person, in jedem Fall aber mit Erreichen des Referenzalters der AHV. Eine freiwillige
AHV-Uberbrickungsrente ist auch fur versicherte Personen maglich, die eine freiwillige Weiterver-

sicherung gemadss Art. 7 gewahlt haben.

2 Die Hohe der AHV-Uberbrickungsrente kann von der versicherten Person selbst festgelegt werden, wobei
deren Hohe den Betrag der maximalen AHV-Altersrente nicht tiberschreiten darf. Die AHV-Uberbrickungsrente
wird bei einer allfalligen Erhéhung der AHV-Altersrente nicht angepasst.

3 Das Altersguthaben wird um den fir die Finanzierung der AHV-Uberbriickungsrente notwendigen Betrag
gekirzt, wodurch die Altersrente und die mitversicherten Leistungen lebenslénglich gekirzt werden

“ Die Kurzung entfallt, wenn die AHV-Uberbrickungsrente von der versicherten Person vorfinanziert wurde.
> Bei Tod der versicherten Person wird die Summe der noch nicht bezogenen AHV-Uberbriickungsrenten an

die Hinterlassenen gemass Art. 20.6 einmalig ausbezahlt. Eine abweichende Regelung gemadss Vorsorgeplan
(Anhang 1) geht dieser Bestimmung vor.
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18.9 Pensioniertenkinderrente
1 Beziiger einer Altersrente haben fUr jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen
kénnte, Anspruch auf eine Pensioniertenkinderrente.

2 Die Hohe der Rente wird im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt.

3 Der Anspruch auf die Pensioniertenkinderrente erlischt, wenn die Rentenberechtigung des Kindes endet oder
beim Tod des Altersrentenbeziigers.

Invalidenleistungen

19.1 Invaliditatsbegriff und Invaliditatsgradbemessung

' Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieses Reglements liegt vor, wenn

a) die versicherte Person infolge Krankheit oder Unfall einen Gesundheitsschaden erleidet, welcher eine
Beeintrachtigung der kérperlichen oder geistigen Krafte zur Folge hat und

b) die Austibung einer Erwerbstatigkeit auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt nach
zumutbarer Behandlung und erfolgter Eingliederungsmassnahme voraussichtlich bleibend oder langere
Zeit dauernd ganz oder teilweise verunmaoglicht und

) dadurch eine Erwerbseinbusse erleidet.

2 Anspruch auf Invaliditatsleistungen hat eine invalide Person, die

a) bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zur Invaliditat gefihrt hat, bei der Stiftung versichert war
und

b) zu mindestens 40% invalid ist.

3 Anspruch auf Invaliditatsleistungen hat ebenfalls eine versicherte Person, welche

a) infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstatigkeit zu mindestens 20%, aber weniger als
40% arbeitsunfahig war und bei Erhéhung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zur Invaliditat gefthrt
hat, auf mindestens 40% versichert war;

b) als Minderjahrige invalid wurde und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstatigkeit zu mindestens 20%,
aber weniger als 40% arbeitsunfahig war und bei Erhéhung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zur
Invaliditat gefuhrt hat, auf mindestens 40% versichert war.

In beiden Fallen ist der Anspruch auf die BVG-Minimalleistungen begrenzt.

4 Der Invaliditatsgrad sowie der Beginn und die Veranderung des Anspruchs richten sich grundsétzlich nach
dem von der IV festgelegten Grad unter Bertcksichtigung der in der Stiftung versicherten Erwerbstatigkeit.

> Die Stiftung anerkennt grundsatzlich den von der IV festgestellten Zeitpunkt der invalidisierenden Arbeits-

unfahigkeit sowie den Grad der Erwerbsunfahigkeit, sofern der Entscheid der IV nicht offensichtlich unhaltbar
oder formell unkorrekt ist.
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19.2 Invalidenrente

' Der Anspruch auf eine Invalidenrente beginnt mit dem Anspruch der versicherten Person auf eine Rente
der Invalidenversicherung (1V). Ein Invaliditatsgrad von weniger als 40% begrindet keinen Anspruch auf eine
Invalidenrente.

2 Die Hohe des Rentenanspruchs wird in Prozenten einer ganzen Invalidenrente festgelegt. Rentenanspriiche,

die ab 1. Januar 2022 neu entstehen, sind wie folgt definiert (neue Rentenabstufung):

a) Bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 70% besteht Anspruch auf eine ganze Invalidenrente;

b) Bei einem Invaliditatsgrad von 50% bis 69% entspricht die Invalidenrente dem Invaliditatsgrad;

) Bei einem Invaliditatsgrad von 40% bis 49% gilt eine Abstufung des Rentenanteils von 25% bis 47.5%,
wonach jeder Prozentpunkt Invaliditatsgrad 2.5 Prozentpunkte der Invalidenrente entspricht.

3 FUr Rentenanspriche, die vor dem 1. Januar 2022 entstanden sind, gilt in Abweichung zu Absatz 2, lit. b) und ¢),
folgende Rentenabstufung (alte Rentenabstufung):

a) Eine Dreiviertelrente bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 60%;

b) Eine halbe Rente bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 50%;

C) Eine Viertelrente bei einem Invaliditdtsgrad von mindestens 40%;

“ Hinsichtlich des Systems der Rentenabstufung gelten folgende Ubergangsbestimmungen:

a) Bei versicherten Personen, deren Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist und die per
1. Januar 2022 das 55. Altersjahr bereits vollendet haben, bleibt die alte Rentenabstufung gemadss Abs. 3
bestehen.

b) Die Rentenanspriiche gemass Abs. 3 werden in die neue Rentenabstufung gemass Abs. 2 Gberfiihrt, wenn
sich bei der versicherten Person im Rahmen einer Rentenrevision der Invaliditatsgrad um mindestens
5 Prozentpunkte andert und sie per 1. Januar 2022 das 55. Altersjahr noch nicht vollendet hat. Der bisherige
Rentenanspruch bleibt jedoch auch nach einer Anderung des Invaliditatsgrades bestehen, sofern die An-
wendung der neuen Rentenabstufung nach Abs. 2 zur Folge hat, dass der bisherige Rentenanspruch bei
einer Erhohung des Invaliditdtsgrades sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditatsgrades ansteigt.

<) Auf vor dem 1. Januar 2022 entstandene Rentenanspriiche von versicherten Personen, welche per
1. Januar 2022 das 30. Altersjahr noch nicht vollendet haben, wird die neue Rentenabstufung gemass
Abs. 2 spatestens am 1. Januar 2032 angewendet. Falls hierbei der Rentenbetrag im Vergleich zum bis-
herigen Rentenbetrag sinkt, wird der versicherten Person der bisherige Betrag weiterhin solange aus-
gerichtet, bis sich der Invaliditdtsgrad mindestens um 5 Prozentpunkte andert.

d) Wahrend der provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a BVG wird die Anwendung von Abs. 2 auf-
geschoben.

> Die Hohe der jahrlichen ganzen Invalidenrente ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt. Vorbehalten
bleiben die Kurzungsbestimmungen nach Art. 24.

¢ Der Beginn des Anspruches auf eine Invalidenrente ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) definiert. Die Auszahlung
der Invalidenrente wird jedoch solange aufgeschoben, wie die versicherte Person den vollen Lohn erhalt oder
an dessen Stelle

a) Taggelder einer Krankentaggeldversicherung, der Militar- oder Unfallversicherung bezieht, welche mindes-
tens 80% des entgangenen Lohnes betragen und

b) die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber zu mindestens der Halfte mitfinanziert wurde.
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"Der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt:

a) beim Wegfall der Erwerbsunfahigkeit; vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 26a BVG;

b) beim Tod der versicherten Person;

¢) wenn die versicherte Person das Referenzalter gemdss Art. 21 Abs. 1 AHVG erreicht. In diesem Fall wird die
Invalidenrente durch eine Altersrente nach Art. 18.5 abgeldst. Diese entspricht mindestens der an die Prei-
sentwicklung angepassten BVG-Invalidenrente. Bei der Ermittlung der Mindestrentenleistung ist die aus dem
weitergefuhrten BVG-Altersquthaben abgeleitete Altersrente nicht massgebend. Fir laufende Invalidenrenten
bei Frauen der Jahrgange 1961 bis 1963 betragt das Referenzalter 65 Jahre.

19.3 Invalidenkinderrente

1 Beziiger einer Invalidenrente haben fir jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente gemass Art.
20.5 beanspruchen konnte, Anspruch auf eine Invalidenkinderrente. Es gelten dabei die gleichen Berech-
nungsgrundsatze wie fur die Invalidenrenten.

2 Die Hohe der Rente sowie weitere Anspruchsvoraussetzungen werden im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt.

3 Der Anspruch auf eine Invalidenkinderrente entfallt, wenn die Rentenberechtigung des Kindes endet oder
der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt. Bei Pflegekindern endet der Anspruch, wenn es zu einem Eltern-
teil zurickkehrt oder von diesem unterhalten wird.

19.4 Befreiung von der Beitragspflicht

' Die Beitragspflicht fur Arbeitnehmer und Arbeitgeber entfallt nach Ablauf der im Vorsorgeplan (Anhang 1)
definierten Wartefrist wahrend der Dauer einer arztlich attestierten Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit oder
Unfall von mindestens 40%. Der Umfang der Beitragsbefreiung richtet sich bis zum Zeitpunkt des Eintritts der
Erwerbsunfahigkeit (Art. 191 Abs. 1) nach dem arztlich attestierten Grad auf der Basis des beim Eintritt der
Arbeitsunfahigkeit versicherten Jahreslohnes.

2 Ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Erwerbsunfahigkeit (Art. 191 Abs. 1) entfallt die Verpflichtung zur Beitrags-
zahlung fur Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach Massgabe des prozentualen Anteils der Rentenberechtigung
nach Art. 19.2 Abs. 2 und 3.

> Wahrend der Dauer einer provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a BVG bleibt der Anspruch auf Bei-
tragsbefreiung im gleichen Umfang bestehen wie vor der Aufhebung oder Herabsetzung der Invalidenrente
der Iv.

“ Der Anspruch auf Beitragsbefreiung nach Abs. 2 endet mit dem Wegfall der Invaliditat.

° Die Bestimmungen nach Art. 24.3 sind sinngemadss anwendbar.
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Hinterlassenenleistungen

20.1 Anspruchsvoraussetzungen

Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht, wenn der Verstorbene:

a) im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zum Tod gefthrt hat, versi-
chert war; oder

b) infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstétigkeit mindestens zu 20%, aber weniger
als zu 40% arbeitsunfahig war und bei Erhohung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zum Tod gefthrt
hat, auf mindestens 40% versichert war; oder

0) als Minderjahriger invalid wurde und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstatigkeit mindestens zu 20%,
aber weniger als zu 40% arbeitsunfahig war und bei Erhohung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zum
Tod gefuhrt hat, auf mindestens 40% versichert war; oder

d) von der Stiftung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Invalidenrente erhielt.

In den unter Buchstaben b und ¢ genannten Fallen ist der Anspruch auf die BVG-Minimalleistungen begrenzt.

20.2 Ehegattenrente

" Der Uberlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Ehegattenrente (erweiterte Deckunq). Eine allfallige Beschrén-
kung der Anspruchsvoraussetzungen auf die Bedingungen gemadss Art. 19 BVG ist im Vorsorgeplan (Anhang 1)
festgehalten. Erfullt der Ehegatte keine der Voraussetzungen an eine Ehegattenrente, hat er Anspruch auf
eine einmalige Abfindung in der Hohe des dreifachen Jahresbetrages der Ehegattenrente.

2 Die Hohe der jahrlichen Ehegattenrente beim Tod einer aktiv versicherten Person oder eines Invalidenrenten-
beziigers ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt. Vorbehalten bleiben die Kirzungsbestimmungen nach
Art. 24.

3 Die Hohe der jahrlichen Ehegattenrente beim Tod eines Altersrentners ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) festge-
legt. Vorbehalten bleibt eine allfsllige Anderung der anwartschaftlichen Leistungen nach Art. 18.6.

“|Ist der Ehegatte beim Entstehen des Anspruchs auf eine Ehegattenrente mehr als 10 Jahre jinger als der
Versicherte, so wird die Rente fur jedes die Differenz von 10 Jahren Ubersteigende ganze oder angebrochene
Jahr um 1% der vollen Ehegattenrente gekurzt.

> Wurde die Ehe geschlossen, nachdem die versicherte Person das reglementarische Referenzalter bzw. die im
Vorsorgeplan (Anhang 1) vorgesehene langst mogliche Weiterfiihrung der Vorsorge erreicht hat, besteht nur
Anspruch auf eine Ehegattenrente gemdss BVG.

¢ Es erfolgt keine Kirzung nach Abs. 5, wenn vor der Eheschliessung die Bedingungen fur den Anspruch auf
eine Lebenspartnerrente erfillt wurden.

7 Wird die Ehegattenrente nach den Bestimmungen von Abs. 4 teilweise gekirzt, besteht mindestens Anspruch
auf die Hinterlassenenleistung gemadss BVG.
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¢ Die Ehegattenrente wird erstmals fir den auf den Tod der versicherten Person folgenden Monat ausgerich-
tet, frihestens jedoch nach Beendigung der Zahlung des vollen Lohnes oder Lohnnachgenusses.

? Die Ehegattenrente erlischt mit dem Tod oder der Wiederverheiratung des Ehegatten.

0 Besteht Anspruch auf eine Ehegattenrente, kann der anspruchsberechtigte Ehegatte die Rente auch in
Kapitalform beziehen. Teilbezlge sind nicht moglich. Mit dem Kapitalbezug erloschen samtliche Anspriiche
der anspruchsberechtigten Person gegentber der Stiftung. Die Bestimmungen von Art. 18.7 Abs. 3 und 4
dieses Reglements sind zu beachten.

" Die Hohe des Kapitalbezugs wird nach versicherungstechnischen Regeln und in Anwendung der per
Anspruchszeitpunkt der Rente geltenden Stiftungsgrundlagen ermittelt. Die Stiftung kann infolge moglicher
Wiederheirat den Kapitalbezug kiirzen.

20.3 Anspruch des Ehegatten bei Scheidung oder des Partners bei Auflésung der eingetragenen
Partnerschaft
' Der geschiedene Ehegatte hat Anspruch auf eine Ehegattenrente, sofern im Zeitpunkt des Todesfalles
kumulativ
a) Die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und
b) dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente nach Art. 124e Abs. 1, Art. 125 oder Art. 126
ADbs. 17GB zugesprochen wurde.

2 Der ehemalige Partner ist bei gerichtlicher Auflésung der eingetragenen Partnerschaft dem geschiedenen
Ehegatten gleichgestellt, sofern im Zeitpunkt des Todesfalles kumulativ
a) die eingetragene Partnerschaft mindestens zehn Jahre gedauert hat und
b) dem ehemaligen Partner im Auflésungsurteil eine Rente nach Art. 124e Abs. 1ZGB oder Art. 34 Abs.
2 und 3 PartG zugesprochen wurde.

3 Die Hohe der Hinterlassenenrente an geschiedene Ehegatten bzw. an ehemalige Partner ist auf den Min-
destbetrag der Ehegattenrente nach BVG begrenzt. Die Leistung wird um jenen Betrag gekirzt, um den sie zu-
sammen mit den kongruenten Leistungen anderer Sozialversicherungen (in- und auslandische) den Anspruch
aus dem Scheidungsurteil oder dem Urteil Gber die Auflésung der eingetragenen Partnerschaft tbersteigt.

4 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht, solange die Rente gemadss Scheidungsurteil geschuldet
gewesen ware. Zudem erlischt die Ehegattenrente mit dem Tod oder der Wiederverheiratung des geschiedenen
Ehegatten bzw. mit der Begriindung einer eingetragenen Partnerschaft.

20.4 Lebenspartnerrente

" Der Uberlebende Lebenspartner hat beim Tod der versicherten Person Anspruch auf die gleichen Leistungen

wie ein Uberlebender Ehegatte (Art. 20.2), sofern er im Zeitpunkt des Todesfalles die nachfolgenden Bedingun-

gen erfullt:

a) Beide Lebenspartner sind nicht miteinander verwandt im Sinne von Art. 95 ZGB noch stehen sie in einem
Stiefkindsverhaltnis zueinander und
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b) sie sind im Zeitpunkt des Todes weder verheiratet noch in eingetragener oder anderer Lebenspartnerschaft
und

() der iiberlebende Lebenspartner hat nachweislich die letzten finf Jahre vor dem Tod ununterbrochen im
gleichen Haushalt gelebt oder der Uberlebende Lebenspartner muss fur den Unterhalt mindestens eines
Kindes aufkommen; und eine Lebensgemeinschaft in ausschliesslicher Zweierbeziehung gefthrt und

d) die Lebenspartnerschaft wurde der Stiftung zu Lebzeiten und vor dem erstmaligen Anspruch einer allfalli-
gen Invaliden- bzw. Altersrente gemeldet und

e) der Lebenspartner bezieht keine Hinterlassenenrente aus einer vorhergehenden Ehe oder Lebenspart-
nerschaft und hat auch keine kapitalisierte Hinterlassenenleistung anstelle einer solchen bezogen. Eine
einmalige Abfindung im Sinne von Art. 20.2 Abs. 1 dieses Reglements ist hiervon ausgenommen.

2Von Abs. 1 abweichende Anspruchsvoraussetzungen sind im Vorsorgeplan (Anhang 1) definiert.

* Das Kriterium des gemeinsamen Haushalts gilt auch dann als erfullt, wenn der Wille bestand einen
gemeinsamen Haushalt zu fihren, dieser jedoch aus objektiven Griinden nicht vollzogen werden konnte.

4 Die Bestimmungen der Ehegattenrente gelten beztglich Hohe und Kirzungsregeln sinngemass auch fur
die Lebenspartnerrente. Die Dauer der Lebenspartnerschaft wird der Dauer der Ehe gleichgestellt. Erftllt der
Lebenspartner die Anspruchsvoraussetzungen fir eine Lebenspartnerrente nicht, hat er keinen Anspruch auf
eine einmalige Abfindung.

* Die Lebenspartnerschaft ist mittels des von der Stiftung zur Verfiigung gestellten Formulars schriftlich
anzumelden.

¢ Die Lebenspartnerrente erlischt mit dem Tod des Uberlebenden Lebenspartners oder wenn er heiratet, eine
eingetragene Partnerschaft oder eine neue Lebenspartnerschaft eingeht. Die Auflosung der Lebenspartner-
schaft ist der Stiftung umgehend mitzuteilen.

7 Besteht Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, kann der anspruchsberechtigte Lebenspartner die Rente auch
in Kapitalform beziehen. Teilbeztge sind nicht moglich. Mit dem Kapitalbezug erloschen sémtliche Anspriiche
der anspruchsberechtigten Person gegenuber der Stiftung.

¢ Die Hohe des Kapitalbezugs wird nach versicherungstechnischen Regeln und in Anwendung der per An-
spruchszeitpunkt der Rente geltenden Stiftungsgrundlagen ermittelt. Die Stiftung kann infolge maglicher
Wiederheirat den Kapitalbezug kiirzen.

20.5 Waisenrente

1 Beim Tod einer aktiv versicherten Person oder eines Alters- oder Invalidenrentenbeziigers hat jedes Kind
Anspruch auf eine Waisenrente, sofern es das im Vorsorgeplan (Anhang 1) genannte Altersjahr noch nicht
vollendet hat.

2 Pflegekinder der versicherten Person bzw. des Alters- oder Invalidenrentenbeziigers haben Anspruch auf
eine Waisenrente, wenn sie vom Verstorbenen unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenom-
men worden sind.
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3 Anspruch auf eine Waisenrente haben auch Stiefkinder fir deren Unterhalt die versicherte Person oder der
Rentenbezlger zu mindestens 50% aufzukommen hatte.

4 Die Hohe der Waisenrente ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) festgelegt.

> Die Waisenrente wird erstmals fur den auf den Tod der versicherten Person folgenden Monat ausgerichtet,
frihestens jedoch nach Beendigung der Zahlung des vollen Lohnes oder Lohnnachgenusses.

¢ Lost die Waisenrente eine laufende Rente ab, entsteht der Anspruch auf den dem Todestag folgenden
Monatsersten.

’ Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt mit dem Tod des Waisen, spatestens aber, wenn dieser das im

Vorsorgeplan (Anhang 1) genannte Altersjahr vollendet. Die Anspruchsberechtigung dauert langstens bis zur

Vollendung des 25. Altersjahres, wenn

a) ein Kind noch in Ausbildung steht oder

b) zu mindestens 70% erwerbsunfahig ist und keine Invalidenrente aus der beruflichen Vorsorge, von der
Unfall- oder Militarversicherung bezieht.

Bei Pflegekindern endet der Anspruch, sobald es zu einem Elternteil zuriickkehrt oder von diesem unterhalten
wird.

Ist das Kind dauernd erwerbsunfahig, entscheidet der Stiftungsrat Gber eine lebenslangliche Auszahlung der
Rente.

20.6 Todesfallkapital

1 Stirbt eine aktive versicherte Person oder ein Invalidenrentenbeztiger vor der Pensionierung und wird das
vorhandene Altersguthaben nicht oder nicht vollstandig zur Finanzierung von Hinterlassenenleistungen im
Sinne von Art. 20.2-20.5 dieses Reglements verwendet, wird ein Todesfallkapital fallig. Von der versicherten
Person freiwillig getatigte Einkaufe wahrend der Versicherungszeit innerhalb der Stiftung inkl. Zinsen werden
ausbezahlt. Diese Summe wird vermindert um allfallige (nicht wieder eingebrachte) Vorbeziige im Rahmen
der Wohneigentumsforderung (Art. 27.1) und/oder allfallige Vorbeziige infolge Vorsorgeausgleich bei Eheschei-
dung (Art. 22). Ein allfdlliges zusatzliches Todesfallkapital ist im Vorsorgeplan (Anhang 1) definiert.

2 Anspruch auf ein Todesfallkapital haben die Hinterlassenen unabhangig vom Erbrecht nach folgender

Rangordnung:

a) Die gemass diesem Reglement anspruchsberechtigten Ehegatten und Waisen, bei deren Fehlen

b) naturliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstitzt worden sind, oder die Person,
die mit diesem in den letzten funf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft
(Definition gemass Art. 20.4 dieses Reglements) gefthrt hat oder die fir den Unterhalt eines oder mehrerer
gemeinsamer Kinder aufkommen muss, sofern keine Hinterlassenenrenten aus einem anderen Vorsorgefall
bezogen werden, bei deren Fehlen

() die Kinder der verstorbenen Person, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 20.5 nicht erfallen,
bei deren Fehlen

d) die Eltern, bei deren Fehlen

e) die Geschwister der verstorbenen versicherten Person.
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Geschiedene Ehegatten haben keinen Anspruch auf das Todesfallkapital. Fehlen Begunstigte nach dieser
Bestimmung, verfallt das Todesfallkapital an die Stiftung, respektive dem entsprechenden Vermogenspool.

Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen im Vorsorgeplan (Anhang 1).
3 Personen gemass lit. b) sind nur anspruchsberechtigt, wenn sie der Stiftung schriftlich gemeldet wurden

4 Die aktive versicherte Person oder Beziiger von Invaliditatsleistungen konnen die in Abs. 2 vorgegebenen
Begunstigtengruppen jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an die Stiftung in folgendem Ausmass an-
dern:
Falls Personen gemass Abs. 2 lit. b existieren, durfen die beglnstigten Personen gemass Abs. 2 lit. a und b
zusammengefasst werden.
+ Falls keine Personen gemass Abs. 2 lit. b existieren, durfen die beginstigten Personen gemass Abs. 2 lit.
a und ¢ zusammengefasst werden.

> Durch schriftliche Mitteilung an die Stiftung kénnen die Anspriiche der begunstigten Personen innerhalb
einer Begunstigtengruppe (Abs. 2 und 4) naher bezeichnet werden, wenn damit der Vorsorgezweck besser
erreicht werden kann. Die Stiftung prift den Anspruch im Zeitpunkt des Todes und abernimmt mit der Entge-
gennahme einer entsprechenden Anordnung keine Garantie, dass die abgeanderte Beginstigtenanordnung
im Todesfall rechtlich umsetzbar ist. Falls keine Mitteilung der versicherten Person oder des Bezligers von
Invaliditatsleistungen vorliegt, steht das Todesfallkapital allen Begiinstigten innerhalb einer Beginstigtengruppe
zu gleichen Teilen, d.h. nach Kopfen, zu.

¢ Die Mitteilung betreffend Abs. 3 und 4 muss zu Lebzeiten der versicherten Person mittels dem von der Stif-
tung zur Verfiigung gestellten Formular schriftlich eingereicht werden.

7 Wird eine in erheblichem Masse von der versicherten Person unterstitzte Person beginstigt, ist zusammen
mit dem Antrag auf Begunstigung die Art und der Umfang der Unterstitzung naher zu bezeichnen.

Freiziigigkeitsleistung

211 Anspruchsvoraussetzungen

Die versicherte Person hat Anspruch auf eine Austrittsleistung, wenn das Vorsorgeverhaltnis aus einem der

nachfolgenden Grinde endet:

a) Das Arbeitsverhaltnis wird vor Eintritt eines Vorsorgefalles aufgelst. Vorbehalten bleibt eine allféllige frei-
willige Weiterversicherung gemass Art. 7 Abs. 2 dieses Reglements;

b) Die selbstandige Tatigkeit wird vor Eintritt eines Vorsorgefalles beendet oder der Selbstandigerwerbende
l6st die freiwillige Versicherung nach Art 44 BVG auf;

) Das Ende der provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a Abs. 1 und Abs. 2 BVG wird erreicht;

d) Die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Unterstellung unter das BVG sind voraussichtlich dauernd nicht
mehr erfillt;

e) Die freiwillige Weiterversicherung gemass Art. 47a BVG wird durch Kindigung aufgeldst und im Zeitpunkt
der Auflosung besteht kein Anspruch auf einen vorzeitigen reglementarischen Altersricktritt.


klokowa
Hervorheben
Hier habe ich ein Komma gelöscht i.O.?
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21.2 Hohe der Austrittsleistung

' Die Berechnung der Austrittsleistung erfolgt gemass Freizigigkeitsgesetz (FZG). Die Austrittsleistung entspricht
dem gesamten Altersquthaben im Zeitpunkt des Austritts. Ist die Berechnung der Austrittsleistung gemadss
Art. 17 oder 18 FZG hoher, wird dieser Betrag ausbezahlt.

2 Ab dem ersten Tag nach Auflosung des Vorsorgeverhdltnisses ist die Austrittsleistung mit dem Mindestzins
gemadss BVG zu verzinsen.

21.3 Erhaltung des Vorsorgeschutzes, Barauszahlung

' Die Austrittsleistung wird an die neue Vorsorgeeinrichtung berwiesen. Tritt eine versicherte Person keiner
neuen Vorsorgeeinrichtung bei, so kann sie den Vorsorgeschutz in Form einer Freiziigigkeitspolice oder in Form
eines Freizigigkeitskontos erhalten.

2 Die austretende versicherte Person gibt der Stiftung vor dem Austritt bekannt, an welche neue Vorsorgeein-
richtung oder an welche Freizigigkeitseinrichtung die Austrittsleistung zu iberweisen ist. Bleibt diese Mittei-
lung aus, Uberweist die Stiftung frihestens sechs Monate, spatestens aber zwei Jahre nach dem Freiziigigkeits-
fall die Austrittsleistung samt Zins an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Verstirbt die versicherte Person nach
der Nachdeckung und wurde die Austrittsleistung noch nicht dberwiesen, kann die Stiftung die Auszahlung
bereits vor Ablauf von sechs Monaten der Stiftung Auffangeinrichtung BVG Uberweisen.

3 Versicherte Personen konnen die Barauszahlung der gesamten Austrittsleistung verlangen, wenn:

a) Sie die Schweiz endgltig verlassen oder

b) sie im Haupterwerb eine selbstandige Erwerbstatigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge nicht mehr unterstehen oder bereits als selbststandig erwerbstatige Person die bestehende Vorsorge
kindigt, um einer anderen selbststandigen Erwerbstatigkeit nachzugehen oder

) die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag an Spar- und Risikobeitragen betragt.

Versicherte Personen mit Wohnsitz im Ausland, die sich im Ausland selbststandig machen wollen, sind nach
dem Kriterium gemass lit. a zu beurteilen. Wenn sich dieselben Personen hingegen in der Schweiz selbststan-
dig machen wollen, gelten die gleichen Kriterien wie fir Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (vgl. lit. b),
wonach eine Auszahlung der gesamten Austrittsleistung erfolgen kann.

“Versicherte Personen konnen die Barauszahlung der Austrittsleistung gemadss lit. a des vorgehenden Absatzes

bis zur Hohe des BVG-Altersquthabens nach Artikel 15 BVG nicht verlangen, wenn:

a) Sie nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der EU/EFTA fir die Risiken Alter, Tod und Invaliditat
weiterhin obligatorisch versichert sind;

b) sie nach den islandischen oder norwegischen Rechtsvorschriften fur die Risiken Alter, Tod und Invaliditat
weiterhin obligatorisch versichert sind;

) sie in Liechtenstein wohnen.

> Ist die versicherte Person verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist fir die Barauszahlung
der Austrittsleistung die schriftliche Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners erforderlich.
Deren Unterschrift ist durch Vorlage eines Identitdtsnachweises zu belegen; auf Verlangen der Stiftung ist
diese notariell oder amtlich beglaubigen zu lassen.
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¢ Kann vom Ehegatten oder eingetragenen Partner die Zustimmung nicht einholt werden oder wird sie ver-
weigert, so kann das Gericht angerufen werden.

7 Ist die versicherte Person unverheiratet bzw. nicht in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist fur die Bar-
auszahlung der Austrittsleistung ein Zivilstandsnachweis erforderlich.

¢ Im Weiteren kann die Stiftung die Barauszahlung vom Vorliegen bestimmter Unterlagen und deren Aktualitdt
abhangig machen. Die Nachweise sind von der gesuchstellenden Person zu erbringen.

Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung oder Auflosung der eingetragenen Partnerschaft
221 Allgemeines
TFUr die Stiftung sind nur rechtskraftige Urteile von Schweizer Gerichten verbindlich.

2 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten sinngemass auch bei Auflésung einer eingetragenen Partner-
schaft. Der Vorsorgeausgleich richtet sich in diesem Fall nach dem rechtskraftigen Auflésungsurteil.

22.2 Vorsorgeausgleich vor dem Altersriicktritt

" Wird die Ehe einer versicherten Person geschieden und hat die Stiftung gestitzt auf ein rechtskraftiges
Scheidungsurteil einen Teil der wahrend der Ehedauer erworbenen Austrittsleistung an die Vorsorgeein-
richtung des geschiedenen Ehegatten zu iberweisen, so reduzieren sich samtliche versicherten Leistungen
anteilsmassig im obligatorischen und tberobligatorischen Teil, sofern sie im Vorsorgeplan (Anhang 1) in Ab-
hangigkeit vom Altersguthaben definiert sind. Das Altersquthaben wird um die ibertragene Austrittsleistung
ebenfalls anteilsmassig im obligatorischen und berobligatorischen Teil reduziert.

2 Wird die Ehe eines Beziigers einer Invalidenrente geschieden und hat die Stiftung gestitzt auf das rechts-
kraftige Scheidungsurteil einen Teil der hypothetischen Austrittsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des
geschiedenen Ehegatten zu iberweisen, so reduzieren sich die laufende Invalidenrente sowie sémtliche
anwartschaftlichen Leistungen anteilsmassig im obligatorischen und iberobligatorischen Teil, sofern sie im
vorsorgeplan (Anhang 1) in Abhangigkeit vom Altersquthaben definiert sind. Das fortgefthrte Altersquthaben
wird um die (ibertragene Austrittsleistung ebenfalls anteilsmassig im obligatorischen und berobligatorischen
Teil reduziert. Richtet die Stiftung im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens Kinderrenten aus,
bleibt deren Hohe unverdndert.

2 Entsteht wahrend des laufenden Scheidungsverfahrens der Anspruch auf eine Altersrente oder wird bei
einem Beziiger einer Invalidenrente die Invalidenrente durch eine Altersrente abgeldst, so wird die Altersrente
nach Ubertragung der Austrittsleistung an den berechtigten Ehegatten aufgrund des verminderten Altersqut-
habens im Zeitpunkt des Altersriicktrittes bzw. im Zeitpunkt der Ablésung der Invalidenrente durch eine
Altersrente neu berechnet. Resultiert aus dieser Berechnung eine tiefere Altersrente, als jene, die vom Beginn
der Rentenzahlungen bis zur Rechtskraft des Scheidungsurteils ausgerichtete Rente, so wird sie um die Sum-
me der zu viel erbrachten Rentenleistungen, je halftig auf die beiden Ehegatten aufgeteilt, gekirzt. Der auf
den berechtigten Ehegatten entfallende Teil wird von der zu Ubertragenden Austrittsleistung abgezogen. Der
Anteil des Rentenbeztigers wird versicherungsmathematisch in eine Altersrente umgerechnet und die kiinftige
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Rentenleistung lebenslanglich um diesen Betrag gekirzt. Die anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen
werden auf dieser gekirzten Altersrente berechnet. Fur die Kirzung gilt Art. 199 FZV.

22.3 Vorsorgeausgleich nach dem Altersriicktritt

" Wird ein Beziger einer Altersrente durch ein rechtskraftiges Scheidungsurteil verpflichtet, einen Teil seiner
Rentenleistung an den geschiedenen Ehegatten abzutreten, so reduziert sich die kiinftige Altersrente um
diesen Betrag. Die anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen werden auf dieser reduzierten Altersrente
berechnet. Im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bereits laufende Kinderrenten werden vom
Vorsorgeausgleich nicht berthrt.

2 Die dem geschiedenen Ehegatten zugesprochene Rente wird nach den bei Eintritt der Rechtskraft des Schei-
dungsurteils geltenden versicherungstechnischen Grundlagen (Art. 19h FZV) individuell in eine lebenslangliche
Rente umgerechnet.

3 Der Anspruch auf die Rente aus Vorsorgeausgleich endet mit dem Tod des berechtigten Ehegatten.

4 Gehort der geschiedene Ehegatte einer Vorsorgeeinrichtung an, so wird die individuell berechnete Rente ein-
mal jahrlich, verzinst mit dem in diesem Jahr geltenden halben BVG-Zinssatz, an dessen Vorsorgeeinrichtung
tbertragen. Die Ubertragung erfolgt anteilsmassig im obligatorischen und tiberobligatorischen Teil.

> Hat der geschiedene Ehegatte das Mindestalter fir den vorzeitigen Altersricktritt nach Art. 1 Abs. 3 BVG erreicht
und kann er seinen Anspruch nicht in eine Vorsorgeeinrichtung einbringen, so erfolgt die Rentenzahlung nach
den Bestimmungen von Art. 23.1 Abs. 3 direkt an die von der berechtigten Person bestimmte Zahladresse.

¢ Erfolgt der Ubertrag der Rente an eine Vorsorgeeinrichtung, kann der geschiedene Ehegatte eine Kapitalab-
findung anstelle der lebenslanglichen Rente verlangen. Die Hohe der Kapitalabfindung wird nach versiche-
rungstechnischen Grundsétzen und nach Massgabe der Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten
Ehegatten berechnet. Eine schriftliche Erklarung hat vor der ersten Rentenzahlung zu erfolgen.

22.4 Wiedereinkauf nach Vorsorgeausgleich

' Die versicherte Person kann den nach Art. 22.2 Abs. 1und 2 an den berechtigten Ehegatten bertragenen
Betrag jederzeit wieder ganz oder teilweise in ihre Vorsorge einbringen. Hiernach ist bei Bezligern von
Invaliditdtsleistungen der Wiedereinkauf auch auf dem Invaliditdtsteil moglich; ausgenommen hiervon sind
lebenslanglich gesprochene Invaliditatsrenten.

2 Der Wiedereinkauf fuhrt nie zu einer Erhéhung einer vormals durch Vorsorgeausgleich berechneten oder
allenfalls gekirzten laufenden Invalidenrente.

3 Einlagen werden im gleichen Verhaltnis wie bei der Belastung nach einem Scheidungsvorbezug anteilsmassig
dem obligatorischen und dem tberobligatorischen Altersquthaben gutgeschrieben.

22.5 Entgegennahme eines Vorsorgeausgleiches

T Wird einer versicherten Person durch ein rechtskraftiges Scheidungsurteil eine Austrittsleistung oder eine
Rente des geschiedenen Ehegatten zugesprochen, wird der Betrag anteilsmdssig dem obligatorischen und
dem uberobligatorischen Altersquthaben gutgeschrieben.

31



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT VORSORGELEISTUNGEN

32

2 Wird einem Beziger einer Invaliden- oder Altersrente durch ein rechtskraftiges Scheidungsurteil eine Aus-
trittsleistung oder eine Rente zugesprochen, so kann die Austrittsleistung oder die periodische Rentenzahlung
nur in die Stiftung eingebracht werden, wenn die Stiftung ein Altersquthaben fur eine Teilerwerbstatigkeit
fuhrt. Die Gutschrift erfolgt anteilsmadssig im obligatorischen und Gberobligatorischen Teil.

Auszahlung

23.1 Falligkeit

"Voraussetzung fur die Auszahlung ist die rechtzeitige Einreichung der von der Stiftung benétigten und ver-
langten Bescheinigungen Gber die Anspruchsberechtigung.

? Kapitalleistungen werden 30 Tage, nachdem alle zur Anspruchsbegriindung notwendigen Dokumente bei der
Stiftung eingegangen sind, fallig.

3 Die Ausrichtung von Rentenleistungen erfolgt in der Regel monatlich. Entsteht der Rentenanspruch nicht an
einem Monatsersten, so wird eine Teilrente ausgerichtet. Die Rente wird bis zum Ende des Monats ausgerichtet,
in welchem die Bezugsberechtigung gemass diesem Reglement erlischt.

4 Die Austrittsleistung wird mit dem Austritt aus der Stiftung fallig.

23.2 Verzugszins
° Bei Renten- oder Kapitalzahlungen ist vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an
ein Verzugszins zu bezahlen. Dieser entspricht dem BVG-Mindestzinssatz.

6 Uberweist die Stiftung die fallige Austrittsleistung nicht innert 30 Tagen, nachdem sie die fiir die Uberweisung
notwendigen Angaben erhalten hat, so ist ab Ende dieser Frist ein Verzugszins in der Hohe des Mindestzinses
zuzUglich 1 Prozent zu bezahlen.

23.3 Geringfiigigkeit

" Betragt die Alters- oder Invalidenrente weniger als 10%, die Ehegattenrente weniger als 6% bzw. die Waisen-
rente weniger als 2% der Mindestaltersrente der AHV, so wird der anspruchsberechtigten Person anstelle einer
Rente eine Kapitalabfindung entrichtet. Bei Altersrenten sowie bei nach BVG-Logik gefuhrten tempordren In-
validitatsrenten wird anstelle einer Rente das reglementarische Altersquthaben bzw. das projizierte Altersgut-
haben ohne Zins entrichtet. In allen anderen Fallen wird die Kapitalabfindung nach versicherungstechnischen
Regeln und in Anwendung der per Anspruchszeitpunkt geltenden Stiftungsgrundlagen ermittelt.

2 Mit der Kapitalauszahlung erloschen samtliche weitere Anspriiche der anspruchsberechtigten Person gegen-
ber der Stiftung.

23.4 Abtretung und Verpfandung

" leistungsanspriiche aus diesem Reglement sind, soweit gesetzlich zuldssig, der Zwangsvollstreckung entzogen
und durfen vor ihrer Félligkeit weder abgetreten noch verpfandet werden. Vorbehalten bleibt die Verpfandung
gemass den Bestimmungen ber die Wohneigentumsforderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT VORSORGELEISTUNGEN

2 Bereits fallig gewordene Leistungsanspriiche dirfen mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Stiftung abge-
treten hat, nur verrechnet werden, wenn sich diese Forderungen auf Beitrage beziehen, die nicht vom Lohn
abgezogen worden sind.

23.5 Riickerstattungspflicht
T Unrechtmadssig bezogene Leistungen sind zurickzuerstatten. Von der Rickforderung kann abgesehen werden,
wenn der Leistungsempfanger qutglaubig war und die Rickforderung zu einer grossen Harte fuhrt.

2 Erbringt die Stiftung Vorleistungen im Sinne von Art. 23.6 Abs. 2 und sieht der definitiv leistungspflichtige
Versicherer gestitzt auf die fir ihn anwendbaren Einzelbestimmungen tiefere Leistungen vor, so ist die Diffe-
renz vom Leistungsempfanger an die Stiftung zurickzuerstatten.

3 Die Verjahrungsfristen nach Art. 353 Abs. 2 BVG gelten sinngemadss.

23.6 Vorleistungspflicht

' Befindet sich die versicherte Person beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen
Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der sie zuletzt angehort hat.
Die Stiftung erbringt die Vorleistung im Rahmen der gesetzlichen Mindestleistungen nach BVG. Steht die
leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese
Ruckgriff nehmen.

2 |st die Ubernahme der Rentenzahlung durch die obligatorische Unfall- bzw. durch die Militarversicherung
oder eine Tragerin der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach BVG umstritten, kann
eine Vorleistung der Stiftung verlangt werden. Die Stiftung erbringt Vorleistungen im Rahmen der gesetzlichen
Mindestleistungen nach BVG. Wird der Fall von einem anderen Versicherungstréger ibernommen, so hat
dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht zuriickzuerstatten.

23.7 Riickerstattung der Freiziigigkeitsleistung, Verrechnung

Muss die Stiftung Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung tber-
wiesen hat, so ist ihr die Austrittsleistung so weit zuriickzuerstatten, als dies zur Finanzierung der Hinterlasse-
nen- oder Invalidenleistungen notig ist. Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden gekirzt, soweit
die Ruckerstattung unterbleibt.

241 Uberentschadigung

' Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden gekirzt, soweit sie zusammen mit anderen gemass
Art. 24.2 anrechenbaren Einkinften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes beziehungsweise des
mutmasslich entgangenen Jahreseinkommens eines Selbstandigerwerbenden Gbersteigen.

2 Altersleistungen werden in gleicher Weise gekiirzt, solange Leistungen von der Unfall- oder Militarversiche-

rung oder vergleichbare Leistungen von auslandischen Institutionen erbracht werden. Die Stiftung ist nicht
verpflichtet Leistungskirzungen nach Art. 20 Abs. 2ter und 2quater UVG und Art. 47 Abs. 1 MVG auszugleichen.
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> Wahrend der provisorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches gemass
Art. 263 BVG wird die Invalidenrente entsprechend dem verminderten Invaliditatsgrad der versicherten

Person gekirzt, jedoch nur soweit, wie die Kirzung durch ein Zusatzeinkommen der versicherten Person

ausgeglichen wird.

4 Wird bei einer Scheidung eine Alters- oder Invalidenrente nach dem reglementarischen Referenzalter geteilt,
so wird der Rentenanteil, der dem berechtigten Ehegatten zugesprochen wurde, bei der Berechnung einer
allfalligen Kirzung der Rente des verpflichteten Ehegatten weiterhin angerechnet.

*In jedem Fall werden mindestens diejenigen Leistungen erbracht, die gemass BVG und dessen Anrechnungs-
regeln zu erbringen sind.

6 Im Rahmen einer Uberentschadigungskirzung werden Invalidenkinderrenten proportional zur Invalidenrente
gekirzt.

24.2 Anrechenbare Einkiinfte, Ausnahmen
' Als anrechenbare Einklnfte gelten nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, welche der an-
spruchsberechtigten Person infolge des schddigenden Ereignisses ausgerichtet werden.

2 Die anrechenbaren Einkiinfte des hinterbliebenen Ehepartners bzw. eingetragenen Partners und der Waisen
werden zusammengerechnet.

3 Als anrechenbare Einkiinfte gelten:

a) Leistungen der AHV/IV mit Ausnahme von Hilflosenentschadigungen;

b) Leistungen von ausldndischen Sozialversicherungseinrichtungen;

() Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militarversicherung;

d) Leistungen von anderen in- und auslandischen Vorsorgeeinrichtungen und Freizigigkeitseinrichtungen;

e) Taggelder aus obligatorischen Versicherungen;

f) Leistungen von privaten Versicherungen, zu deren Pramien der Arbeitgeber mindestens die Halfte beige-
tragen hat;

g) das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen einer
invaliden versicherten Person. Dabei wird in der Regel auf das von der IV-Stelle dem Invaliditatsgrad zu
Grunde gelegte Validen- und Invalideneinkommen und die Resterwerbsfahigkeit des Versicherten abgestellt.

Einmalige Kapitalleistungen werden mit ihrem Rentenumwandlungswert angerechnet.

‘ Folgende Leistungen werden nicht angerechnet:

a) Leistungen aus privaten Versicherungen;

b) Hilflosenentschadigungen, Genugtuungen, Abfindungen und ahnliche Leistungen;

() das Zusatzeinkommen, welches wahrend der Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach
Art. 8a IVG erzielt wird.

> Die Anspruchsberechtigten haben der Stiftung tber alle anrechenbaren Einkinfte Auskunft zu erteilen und
allfallige Veranderungen unverziglich zu melden.



UWPSAMMELSTIFTUNG VORSORGEREGLEMENT VORSORGELEISTUNGEN

24.3 Leistungskiirzungen

' Die Stiftung kann ihre Hinterlassenen- oder Invalidenrenten in entsprechendem Umfang kirzen, sistieren
oder verweigern, wenn die AHV oder die IV ihre Leistungen kirzen, entziehen oder verweigern, weil der
Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invaliditat durch schweres Verschulden herbeigefuhrt hat oder sich
einer zumutbaren Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt.

2 Die Stiftung ist nicht verpflichtet Leistungsverweigerungen oder -kiirzungen, welche die obligatorische
Unfallversicherung oder die Eidgendssische Militarversicherung auf Grundlage von Artikel 21 ATSG, 37 und 39
UVG oder Artikel 65 und 66 MVG einschranken, sistieren, aufheben oder verweigern, auszugleichen. In diesem
Sinne kann die Vorsorgeeinrichtung in der Uberentschadigungsberechnung die Leistungen dieser Versicherer
in ungekirzter Hohe an den mutmasslich entgangenen Verdienst anrechnen.

24.4 Vorsorgliche Einstellung der Rentenzahlung

Die Vorsorgeeinrichtung stellt ab dem Zeitpunkt, in dem sie Kenntnis dariber erhdlt, dass die IV-Stelle gestitzt
auf Artikel 52a ATSG die vorsorgliche Einstellung der Zahlung der Invalidenrente verfigt hat, die Zahlung der
Invalidenrente ebenfalls vorsorglich ein.

Anspriiche gegen haftpflichtige Dritte

Die Stiftung kann vom Anwarter auf eine Hinterlassenen- oder Invalidenleistung verlangen, dass er ihr Forde-
rungen, die ihm fur den Schadenfall gegen haftpflichtige Dritte zustehen, bis zur Hohe ihrer Leistungspflicht ab-
tritt, soweit die Stiftung nicht in Anwendung des BVG in die Anspriiche der versicherten Person, ihrer Hinterlas-
senen und der anderen Anspruchsberechtigten tritt. Die Stiftung ist berechtigt die Ausrichtung der Leistungen
bis zur Abtretung der Forderungen aufzuschieben.

Anpassung der Leistungen an die Preisentwicklung

Die Rentenleistungen werden im Rahmen der finanziellen Maglichkeiten der Stiftung der Preisentwicklung
angepasst. Der Stiftungsrat entscheidet jéhrlich dartber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst
werden. Er erlautert die Beschliisse in seinem Jahresbericht. Die BVG Mindestleistungen, einschliesslich der
Anpassungen an die BVG-Teuerung, sind in jedem Fall gewadhrleistet.
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WOHNEIGENTUM

Wohneigentum

271 Vorbezug und Verpfandung

' Die versicherte Person kann bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles, langstens jedoch bis ein Jahr vor Erreichen
des reglementarischen Referenzalters gemass Vorsorgeplan (Anhang 1) einen Betrag fir Wohneigentum zum
eigenen Bedarf geltend machen. Die versicherte Person kann fir den gleichen Zweck diesen Betrag oder ih-
ren Anspruch auf Vorsorgeleistungen verpfanden. Vorbehalten bleiben die Beschrankungen infolge freiwilliger
Weiterversicherung gemass Art. 7 Abs. 9 dieses Reglements.

2 Ist eine versicherte Person im Sinne des IVG teilweise invalid oder wird sie gemadss Art. 26a BVG provisorisch
weiterversichert, besteht dieses Recht nur auf dem Teil des Altersquthabens, welches nicht dem Teilrentenan-
spruch bzw. der provisorischen Weiterversicherung entspricht.

3 Der Vorbezug wird anteilsmassig vom obligatorischen und Gberobligatorischen Altersguthaben abgezogen.
Bei Rickzahlung eines Vorbezuges erfolgt die Gutschrift auf dem Alterskonto im gleichen Verhaltnis zugunsten
des obligatorischen und tiberobligatorischen Altersquthabens wie beim Vorbezug.

“|Ist die versicherte Person verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist bei Vorbezug und
Verpfandung die schriftliche Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners erforderlich. Die
Unterschrift ist durch die Vorlage eines Identitatsnachweises zu belegen; auf Verlangen der Stiftung ist diese
notariell oder amtlich beglaubigen zu lassen. Kann die versicherte Person die Zustimmung nicht einholen oder
wird sie ihr verweigert, so kann sie das Gericht anrufen.

> Ist die versicherte Person unverheiratet bzw. nicht in eingetragener Partnerschaft lebend, so ist bei Vorbezug
und Verpfandung ein Zivilstandsnachweis erforderlich.

¢ Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung Gber die Wohneigentumsforderung mit Mitteln der
beruflichen Vorsorge (WEFV).

’ Weitere Informationen kénnen dem vom Stiftungsrat erlassenen Merkblatt entnommen werden.

27.2 Leistungskiirzung

Der Versicherte kann mit einem schriftlichen Gesuch Auskunft verlangen ber den Betrag, der ihm fur
Wohneigentum zur Verfiigung steht und die Leistungskirzung, die mit einem solchen Bezug verbunden ist.
Die Stiftung vermittelt auf besondere Anfrage hin eine Zusatzversicherung zur Deckung der entstehenden
Versicherungslicken.

27.3 Falligkeit

" Die Stiftung zahlt den Bezug spatestens nach 6 Monaten aus, nachdem die versicherte Person den Anspruch
geltend gemacht hat. Bei Unterdeckung kann die Stiftung diese Frist auf 12 Monate erstrecken. Bei Vorliegen
einer erheblichen Unterdeckung kann die Stiftung die Auszahlung des Vorbezuges, welcher zur Riickzahlung
von Hypothekardarlehen dient, verweigern.
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2 Wird die Liquiditat der Stiftung durch Vorbezige in Frage gestellt, so kann die Stiftung die Erledigung
der Gesuche aufschieben. Der Stiftungsrat legt eine Prioritatenordnung fir die Behandlung der Gesuche fest.

27.4 Kosten
Die Stiftung stellt der versicherten Person interne und externe Kosten in Rechnung.
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Auskunfts- und Meldepflicht

' Die versicherten Personen und die Rentenbeziger haben der Stiftung iber alle fir ihre Vorsorge massgeben-
den Verhaltnisse, insbesondere tiber Anderungen des Zivilstandes und der Familienverhaltnisse ohne besonde-
re Aufforderung wahrheitsgetreu Auskunft zu geben.

2 Rentenberechtigte Personen haben auf Verlangen der Stiftung einen Lebensnachweis beizubringen. Invalide
haben ihr anderweitiges Renten- und Erwerbseinkommen sowie Anderungen des Invaliditatsgrades zu melden.

3 Die Stiftung ist jederzeit befugt, Gber den Gesundheitszustand eines invaliden Versicherten ein arztliches
Gutachten auf ihre Kosten einzuholen. Widersetzt sich die versicherte Person einer solchen Untersuchung oder
weigert sie sich, eine sich bietende und ihr mit Rucksicht auf ihr Wissen und Kénnen sowie auf ihren Gesund-
heitszustand zumutbare Erwerbstatigkeit anzunehmen, so kann die Stiftung die Invalidenleistungen kirzen,
verweigern oder entziehen.

* Die versicherte Person und die Anspruchsberechtigten sind verpflichtet, der Stiftung die benétigten und
verlangten Auskinfte und Unterlagen zu geben sowie die Unterlagen von Leistungen, Kirzungen oder Ab-
lehnungen der in Art. 24 erwdhnten anderweitigen Versicherungseinrichtungen oder Dritter einzureichen. Im
Weigerungsfall kann die Stiftung die Leistungen nach pflichtgemdassem Ermessen kirzen.

> Versicherte Personen, die iber mehrere Vorsorgeverhaltnisse verfigen und deren Summe ihrer AHV-pflich-
tigen Lohne und Einkommen die Begrenzung gemadss Art. 79¢ BVG ubersteigt, missen die Stiftung tber die
Gesamtheit der Vorsorgeverhaltnisse und die darin versicherten Léhne und Einkommen informieren.

¢ Die Stiftung lehnt jede Haftung fur allfallige nachteilige Folgen ab, die sich aus einer Verletzung der vorge-
nannten Pflichten fur versicherte Personen und Rentenbeziger oder ihre Hinterlassenen ergeben. Sollten der
Stiftung aus einer solchen Pflichtverletzung Schaden erwachsen, so kann der Stiftungsrat die fehlbare Person
haftbar machen.

’ Die Ausrichtung von Vorsorgeleistungen wird eingestellt, wenn die versicherte Person oder andere Personen,

die Leistungen beanspruchen oder empfangen, der Auskunfts- und Meldepflicht in unentschuldbarer Weise

nicht nachkommen und deshalb der Anspruch oder dessen Umfang nicht festgestellt werden kann. Das Leis-

tungsgesuch wird aufgeschoben oder die Ausrichtung von bereits zugesicherten Leistungen sistiert, wenn

3) trotz schriftlicher Aufforderung mit dem Hinweis auf die Rechtsfolgen die von der Stiftung verlangten
Auskunfte, Unterlagen und arztlichen Atteste nicht beschafft werden oder

b) wenn sich die versicherte Person einer arztlichen Untersuchung nicht unterzieht oder

) wenn ein Arzt, an den die Stiftung sich wenden will, nicht von der arztlichen Schweigepflicht entbunden
wird.

¢ Auf Verlangen der Stiftung hat der Versicherte den Nachweis Uber die bei der AHV Ausgleichskasse abge-
rechneten Einkommen (individueller Kontoauszug) zu erbringen.
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' Die Stiftung informiert gemadss Art. 86b Abs. 1 BVG ihre Versicherten jahrlich in geeigneter Form

a) Uber ihre Leistungsanspriiche, den versicherten Lohn, den Beitragssatz und ihr Altersquthaben;

b) Uber die Organisation der Stiftung, die Finanzierung sowie Uber die Mitglieder des paritatisch besetzten
Stiftungsrates.

2 Die Stiftung informiert auf Anfrage hin Uber die Kapitalertrage, den versicherungstechnischen Risikoverlauf,
die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgradverlauf.

3 Im Freiztgigkeitsfall erstellt die Stiftung eine Austrittsabrechnung und weist auf die gesetzlich und regle-
mentarisch vorgesehenen Maglichkeiten zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes hin.

* Auf Anfrage hin werden den versicherten Personen und den Rentenbeziigern weitere notwendigen Informa-
tionen abgegeben.

Steuerfolgen

Der versicherten Person wird empfohlen, die Steuerfolgen eines Einkaufs, einer Rickzahlung eines Vorbezugs
fur Wohneigentum, einer Barauszahlung oder eines Kapitalbezugs mit der zustandigen Steuerbehérde abzu-
klaren. Die Stiftung Gbernimmt diesbeztglich keine Verantwortung.

Datenschutz und Schweigepflicht
T 7wecks Durchfuhrung der beruflichen Vorsorge werden durch die Vorsorgeeinrichtung Personendaten entge-
gengenommen, bearbeitet und aufbewahrt.

2Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann die Vorsorgeeinrichtung zur Erftllung ihrer Aufgaben
Daten insbesondere an andere Vorsorgeeinrichtungen, Behérden sowie an von ihr mit der Rickdeckung von
Risken beauftragte Versicherungseinrichtungen (nachfolgend externe Datenempfanger) weiterleiten und ver-
arbeiten lassen. Soweit erforderlich, erteilt die versicherte Person hierzu ihre schriftliche Einwilligung.

*Die Vorsorgeeinrichtung sowie die beauftragten externen Datenempfanger achten dabei auf die Einhaltung
der einschl3gigen gesetzlichen Bestimmungen und treffen alle notwendigen organisatorischen und techni-
schen Massnahmen, um die Einhaltung dieser Bestimmungen, insbesondere den Schutz vertraulicher Daten,
sicherzustellen.

*Alle Personen, die an Fihrung, Verwaltung, Kontrolle oder Beaufsichtigung der Stiftung beteiligt sind,
unterliegen der Schweigepflicht iber die ihnen dabei zur Kenntnis gelangten personlichen Verhaltnisse von
Destinataren und Begunstigten sowie geschéftlichen Angelegenheiten der Stiftung und des Arbeitgebers, und
zwar auch nach Beendigung ihrer Tétigkeit fir die Stiftung.
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5Im Ubrigen gelten die Bestimmungen von Art. 853 bis 86a BVG sowie des Bundesgesetzes Giber den Daten-
schutz (DSG).

Meldung von zu Unrecht bezogenen Leistungen

Vorsorgeeinrichtungen, die bei der Ausiibung ihrer Aufgaben feststellen, dass eine Person zu Unrecht Leistun-
gen bezogen hat, sind berechtigt, dies den Organen der betroffenen Sozialversicherung sowie den Organen
der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen zu melden.

Massnahmen bei Vernachldssigung der Unterhaltspflicht

' Erstattet eine Fachstelle eine Meldung gemass Art. 40 BVG, so muss die Vorsorgeeinrichtung der Fachstellen
den Eintritt der Falligkeit folgender Anspriiche der ihr gemeldeten versicherten Person unverziglich melden:
a) Auszahlung der Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Hohe von mindestens 1000 Franken;

b) Barauszahlung nach Artikel 5 FZG in der Hohe von mindestens 1000 Franken;

) Vorbezug zur Wohneigentumsférderung nach Artikel 30c des vorliegenden Gesetzes und nach Artikel 331e OR.

2 Sie muss der Fachstelle auch die Verpfandung von Vorsorgequthaben dieser Versicherten nach Artikel 30b
sowie die Pfandverwertung dieses Guthabens melden.

* Die Meldungen nach den Absétzen 1-2 haben schriftlich durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere
Weise gegen Empfangsbestatigung zu erfolgen.

* Die Vorsorgeeinrichtung darf eine Uberweisung nach Absatz 1 frilhestens 30 Tage nach Zustellung der Mel-
dung an die Fachstelle vornehmen.
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VI ORGANISATION DER STIFTUNG

Art. 34 Oorgane und Beauftragte
" Oberstes Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat. Er leitet die Stiftung gemadss Gesetz, Statuten, Reglementen
und aufsichtsrechtlichen Weisungen.

2 0rgane der Stiftung sind:

+ Der Stiftungsrat
Vorsorgekommissionen
Delegiertenversammlung

* Revisionsstelle und
Experte fur berufliche Vorsorge.

3 Der Stiftungsrat setzt sich aus 10 Mitgliedern zusammen. Der Stiftungsrat wird von den Delegierten der
Vorsorgekommissionen gewahlt. 5 Mitglieder werden von den Arbeitgebervertretern unter den Delegierten
gewahlt und 5 Mitglieder werden von den Arbeitnehmervertretern unter den Delegierten gewdhlt. Der
Stiftungsrat konstituiert sich selbst und wahlt aus seiner Mitte den Prasidenten und einen Vizeprasidenten.
Er erlasst ein Organisations- und Verwaltungsreglement, in welchem die Organisation und die Aufgaben der
Organe und der Verwaltungseinheiten geregelt sind.

4 Scheidet ein Arbeitgeber- oder Arbeitnehmervertreter infolge Auflosung der Anschlussvereinbarung oder
Auflésung des Arbeitsverhdltnisses mit dem angeschlossenen Arbeitgeber oder Abwahl aus der Vorsorgekom-
mission aus, erlischt gleichzeitig seine Mitgliedschaft im Stiftungsrat.

> Die Amtsdauer der Stiftungsratsmitglieder betragt vier Jahre. Die Mitglieder sind nach Ablauf der Amtsdauer
wieder wahlbar.

¢ Der Stiftungsrat versammelt sich auf Einladung des Prasidenten oder bei dessen Verhinderung des Vizepra-
sidenten, so oft es die Geschafte erfordern, aber mindestens einmal im Frihjahr und einmal im Herbst jedes
Jahr. Jedes Mitglied ist berechtigt, beim Prasidenten die unverztgliche Einberufung einer Sitzung unter Angabe
des Zwecks zu verlangen.

7 Der Stiftungsrat ist beschlussfahig, wenn die absolute Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Ist ein Mit-
glied an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert, kann es sich durch einen anderen Stiftungsrat vertreten
lassen. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlisse und trifft seine Wahlen mit einfachem Mehr der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit, ohne dass innerhalb des Stiftungsrats eine Einigung gefunden werden
kann, wird das Geschaft vertagt. Kann auch bei einer zweiten Beratung keine Einigung gefunden werden, so
entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung
iber den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehdrde bezeichnet. Zirkulationsbeschlisse
sind zuldssig. Die Beschlussfassung Gber bestimmte wichtige Geschafte benétigt ein qualifiziertes Mehr von
2/3 der Mitglieder des Stiftungsrates (Art. 4 Abs. 4 des Organisations- und Verwaltungsreglements).

¢ Uber die Sitzungen wird Protokoll gefihrt, das vom Vorsitzenden und vom Protokollfihrer zu unterzeichnen ist.
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? Der Stiftungsrat leitet die Geschafte der Stiftung nach den Vorschriften der Gesetze, den Bestimmungen der
Stiftungsurkunde und den Reglementen sowie den Weisungen der Aufsichtsbehérde. Der Stiftungsrat trifft
alle Entscheidungen, die zur Erreichung des Stiftungszweckes notwendig sind und erldsst die erforderlichen
Ausfuhrungsbestimmungen.

0 Der Stiftungsrat bestimmt eine unabhangige Treuhandgesellschaft als Revisionsstelle sowie einen anerkannten
Experten fur berufliche Vorsorge zur Priffung des finanziellen Gleichgewichts (Art. 53 BVG).

" Der Stiftungsrat delegiert die operative Geschaftsfihrung im Rahmen einer separaten Verwaltungsverein-
barung an eine Geschaftsstelle, soweit nicht das Gesetz, das Stiftungsstatut, das Organisations- und Verwal-
tungsreglement oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen etwas anderes vorsehen. Die Geschaftsstelle vollzieht
die Beschlisse des Stiftungsrates und erledigt die laufenden Geschéfte, sie ist gegeniiber dem Stiftungsrat
weisungsgebunden.

2 Der Stiftungsrat bezeichnet die unterschriftsberechtigten Personen und bestimmt die Art der Zeichnung.

B FUr jedes der Stiftung angeschlossene Vorsorgewerk besteht eine Vorsorgekommission. Die Vorsorgekom-
mission ist paritatisch aus gleich vielen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt. Die
Organisation und die Aufgaben der Vorsorgekommission sind im Geschaftsreglement fur die Vorsorgekommis-
sion geregelt.

' Die Einzelheiten zur Stiftungsorganisation sind im Organisationsreglement der Stiftung geregelt.

Weitere Reglemente
' Zusatzlich zum Organisationsreglement bestehen das Anlagereglement, das Wahlreglement, das Teilliquidati-
onsreglement (Anhang 3) sowie das Reglement Uber Rickstellungen und Schwankungsreserven.

2 Samtliche Reglemente werden vom Stiftungsrat erlassen und bei Bedarf angepasst. Sie sind der Aufsichts-
behdorde einzureichen. Fur das Teilliquidationsreglement muss die Aufsichtsbehérde eine Genehmigungsverfu-
gung erlassen.
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SCOHLUSSBES TIMMUNGEN

' Bei Streitigkeiten entscheidet das zustdndige ordentliche Gericht. Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz
oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Arbeitgebers, bei welchem die versicherte Person angestellt
wurde.

2 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen nach Art. 73 und 74 BVG.

3 Rechtlich verbindlich ist einzig das in deutscher Sprache verfasste Vorsorgereglement.

Anwendung des Reglements und Liickenfiillung

1 Allféllige erforderliche Ausfihrungsbestimmungen zum Reglement werden durch den Stiftungsrat erlassen.

2 Der Stiftungsrat bzw. die Vorsorgekommissionen kénnen in besonderen Fallen und unter Berticksichtigung
der Rechtsgleichheit des Willkiirverbots von den Bestimmungen dieses Reglements abweichen, wenn deren
Anwendung eine besondere Hdrte fir den oder die Betroffenen bedeuten wirde und die Abweichung dem
Sinn und Zweck der Stiftung entspricht. Hartefalle konnen nur aus den freien Mitteln des entsprechenden
Vorsorgewerks finanziert werden.

3 In Fallen, in denen dieses Reglement oder das ibergeordnete Recht keine zwingende Regelung enthalten,

trifft der Stiftungsrat eine dem Sinn und Zweck der Stiftung entsprechende Regelung.

Anderung des Reglements, Inkrafttreten

' Dieses Reglement kann durch Beschluss des Stiftungsrats unter Wahrung der wohlerworbenen Rechte und
unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben jederzeit abgeandert werden. Von Reglementsénderungen ist die
zustandige Aufsichtsbehorde in Kenntnis zu setzen.

2 Bestimmungen, die zusatzliche Leistungen des Arbeitgebers vorsehen oder zur Folge haben, kénnen nicht
ohne dessen Zustimmung erlassen werden.

3 Dieses Reglement wurde am 17.11.2023 vom paritatisch besetzten Stiftungsrat beschlossen und tritt am
1.1.2024 in Kraft. Es ersetzt das bisherige Reglement vom 1.1.2023.

* Die laufenden Renten erfahren keine Anderung.

Der Stiftungsrat
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ANHANG 1 INDIVIDUELLE VORSORGE-
PLANE DER EINZELNEN VORSORGEWERKE
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ANHANG 2: UMWANDLUNGSSATZE

Nachfolgend finden sich die Umwandlungssatze fur die Berechnung der Alters- bzw. Invalidenrente in
Prozenten des Altersguthabens sowie die Kirzung der Altersrente infolge Bezug einer freiwilligen AHV-
Uberbriickungsrente. Die BVG-Minimalleistungen werden gewahrt. Separate Accounts kénnen abweichende
Umwandlungssdtze anwenden. Abweichungen sind im Vorsorgeplan (Anhang 1) festzuhalten.

Giiltig ab 01.01.2024

Umwandlungssatz
Altersrente / Uberbriickungsrente

Umwandlungssatz
Altersrente / Uberbriickungsrente

Alter Ménner Frauen Alter Ménner Frauen
58 4.15% 4.30% 65 5.20% 5.35%
59 4.30% 4.45% 66 5.35% 5.50%
60 4.45% 4.60% 67 5.50% 5.65%
61 4.60% 4.75% 68 5.65% 5.80%
62 4.75% 4.90% 69 5.80% 5.95%
63 4.90% 5.05% 70 5.95% 6.10%
64 5.05% 5.20% -

Giiltig ab 01.01.2025
Umwandlungssatz Umwandlungssatz
Altersrente / Uberbriickungsrente Altersrente / Uberbriickungsrente

Alter Frauen und Manner Alter Frauen und Ménner
58 4.15% 65 5.20%
59 4.30% 66 5.35%
60 4.45% 67 5.50%
61 4.60% 68 5.65%
62 4.75% 69 5.80%
63 4.90% 70 5.95%
64 5.05% -
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Berechnungsbeispiel einer vorzeitigen Pensionierung per 31. Juli 2025

Frau Anna Meier mochte sich per 31. Juli 2025 vorzeitig pensionieren lassen. Per 31. Juli 2025 ist sie 63 ¥, Jahre
jung. Das voraussichtliche Altersguthaben betragt zum Pensionierungszeitpunkt CHF 500000. Der Umwand-
lungssatz im Alter 63 %, wird monatsgenau berechnet. Die Differenz zwischen dem Umwandlungssatz im Alter
63 (4.90%) und im Alter 64 (5.05%) betragt 0.15%. D.h. der Umwandlungssatz erhéht sich fur jeden Monat
nach Alter 63 um 0.0125% und betragt damit im Alter 63 %2 4.975%. Die jdhrliche, voraussichtliche Altersrente
berechnet sich wie folgt:

Jahrliche Altersrente im Alter 63 2

Voraussichtliches Altersguthaben per 31. Juli 2025 CHF 500 000
Umwandlungssatz im Alter 63 V- 4.975%
Voraussichtliche Altersrente im Alter 63 %2 (CHF 500000 x 4.975%) 24875
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Berechnungsbeispiel einer vorzeitigen Pensionierung per 30. Juni 2023

mit einer AHV-Uberbriickungsrente

Herr Pierre Miller spielt mit dem Gedanken, sich per 30. Juni 2024 mit Alter 62 vorzeitig pensionieren zu
lassen. Im Vorsorgereglement steht, dass die Héhe der AHV-Uberbriickungsrente bis zu der maximalen
AHV-Altersrente durch den Versicherten festgelegt werden kann. Die Finanzierung erfolgt entweder durch
die Kurzung der Altersleistungen (lebenslanglich) oder mittels Einlagen. Fir den Zeitraum nach der vor-
zeitigen Pensionierung bis zum Bezug der AHV-Altersrente (1. Sdule) im Alter 65 mochte Herr Miller eine
jahrliche AHV-Uberbrickungsrente von CHF 20000 zu Lasten seiner Altersrente beziehen. Herr Miller

beauftragt die UWPSAMMELSTIFTUNG mit der Berechnung.

Altersrente im Alter 62

Voraussichtliches Altersguthaben per 30. Juni 2024 CHF 400000
Umwandlungssatz im Alter 62 4.75%
Voraussichtliche Altersrente im Alter 62 (CHF 400 000 x 4.75%) 19000
Altersrente im Alter 62 mit Uberbriickungsrente

Total zu beziehende AHV-Uberbriickungsrenten (3 x CHF 20000) CHF 60000
Kirzung (4.75% x CHF 60000) 2850
Voraussichtliche Altersrente ab Alter 62 (CHF 19000 - 2 850) 16150
Voraussichtliche Rentenzahlungen ab Alter 62 bis Alter 65

Altersrente CHF 16150
AHV-Uberbriickungsrente 20000
Rentenzahlungen im Jahr 36150
Im Todesfall ist eine jahrliche Ehegattenrente (60% x CHF 16150 = 9690 versichert.

Die nicht bezogene Uberbriickungsrente wird einmalig als Kapital ausbezahlt.)

Voraussichtliche Rentenzahlungen ab Alter 65

Altersrente CHF 16150

Im Todesfall ist eine jahrliche Ehegattenrente (60% x CHF 16150 = 9690) von CHF 9690 versichert.
Die nicht bezogene Uberbriickungsrente wird einmalig als Kapital ausbezahlt.
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ANHANG 3: TEILLIQUIDATION
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Das vorliegende Teilliquidationsreglement stttzt sich auf Art. 53b und 53d BVG, Art. 27q und 27h BVV2, Art. 29
und die Terminologie des Vorsorgeregelements vom 19. November 2010 ab.

Voraussetzungen fiir eine Teilliquidation

' Die Voraussetzungen fir eine Teilliquidation sind erfallt,

a) wenn eine erhebliche Verminderung der Belegschaft eines angeschlossenen Arbeitgebers erfolgt,

b) wenn eine Restrukturierung eines Arbeitgebers mit einer Verminderung der Belegschaft verbunden ist
oder

¢) wenn ein Anschlussvertrag aufgel6st wird und die Stiftung weitergefuhrt wird.

2 Eine Verminderung der Belegschaft ist dann erheblich, wenn sie mindestens folgende Reduktionen der
Belegschaft und der gebundenen Mittel umfasst:

Grosse der Belegschaft Reduktion der Belegschaft und der gebundenen Mittel um je
>100 Personen 10%
50-99 Personen 20%
10 -49 Personen 30%
1-9 Personen 50%.

Dabei entspricht die Reduktion bei der nachsthoheren Kategorie «Grosse der Belegschaft und der gebundenen
Mittel» nominell mindestens der Reduktion der vorangehenden Kategorie.

? Eine Restrukturierung liegt vor, wenn bisherige Tatigkeitsbereiche eines Unternehmens zusammengeleqt,
eingestellt, verkauft, ausgelagert oder auf andere Weise verandert werden und dies eine Verminderung der
Belegschaft oder der individuell gebundenen Mittel in folgendem Umfang zur Folge hat:

Grosse der Belegschaft Reduktion der Belegschaft und der gebundenen Mittel um je
>100 Personen 5%
50-99 Personen 10%
10 - 49 Personen 15%
1-9 Personen 25%.

Dabei entspricht die Reduktion bei der nachsthoheren Kategorie «Grosse der Belegschaft und der gebundenen
Mittel» nominell mindestens der Reduktion der vorangehenden Kategorie.

“ Massgebend ist der Abbau der Belegschaft oder eine Restrukturierung bzw. die Reduktion der gebunden
Mittel, welche sich innert eines Zeitrahmens von 12 Monaten nach einem entsprechenden Beschluss der
zustandigen Organe des Arbeitgebers realisieren. Sieht der Abbauplan selbst eine langere oder kiirzere Perio-
de vor, ist diese Frist massgebend.
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Art. 2 Anteil am freien Vorsorgevermogen bzw. am Fehlbetrag

Sind die Voraussetzungen fir eine Teilliquidation erfullt, besteht Anspruch auf einen Anteil an den freien
Mitteln. Ein versicherungstechnischer Fehlbetrag wird anteilsmassig von der Austrittsleistung abgezogen,
sofern dadurch nicht das BVG Altersguthaben geschmalert wird.

? Freie Mittel (bzw. ein versicherungstechnischer Fehlbetrag) auf der Ebene des Vorsorgewerkes werden dem
austretenden Bestand in jedem Fall anteilmadssig weitergegeben.

Freie Mittel auf der Ebene der Stiftung werden anteilmassig hochstens in dem Umfang weitergegeben als

der Deckungsgrad gemass Art. 44 BVV2 der Stiftung seit dem Anschluss des Vorsorgewerkes angestiegen ist.
Diese Regelung gilt sinngemdss bei einem versicherungstechnischen Fehlbetrag und der Verschlechterung des
Deckungsgrades gemadss Art. 44 BVV2 der Stiftung seit dem Anschluss des Vorsorgewerkes.

3 Bei individuellen Austritten besteht ein individueller Anspruch auf freie Mittel. Bei einem kollektiven Austritt
werden die freien Mittel kollektiv ibertragen, wenn die Zielwertschwankungsreserven der aufnehmenden
Stiftung mindestens zur Halfte gedufnet sind, andernfalls werden sie individuell Gbertragen. Es besteht kein
Anspruch auf eine individuelle Weitergabe des Anteils an den freien Mitteln.

* Ein kollektiver Austritt liegt vor, wenn die Halfte der austretenden Destinatare oder mindestens zehn Desti-
natare gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung Gbertreten.

Art. 3 Hohe des freien Vermdgens und des Fehlbetrags

1 Als freies Vermagen (bzw. Fehlbetrag) wird das positive (bzw. negative) Ergebnis bezeichnet aus der Summe
der Aktiven abzuglich der in der kaufmannischen Bilanz ausgewiesenen Wertschwankungsreserven, Arbeit-
geberbeitragsreserven, Fremdkapitalien, wie transitorische Passiven, andere Kreditoren und Schulden, sowie
vermindert um die reglementarisch gebundenen Mittel der Destinatdre (Altersquthaben, Austrittsquthaben
bzw. Rentendeckungskapitalien) und die versicherungstechnischen Ruckstellungen.

Die versicherungstechnischen Riickstellungen und die Wertschwankungsreserven richten sich nach den ent-
sprechenden reglementarischen Bestimmungen.

2 Der Anspruch der in der Vorsorgeeinrichtung verbleibenden Destinatére auf freie Mittel und Reserven ist immer
ein kollektiver. Auch ein allfalliger Fehlbetrag steht den verbleibenden Destinatdren kollektiv zu.

3 Verandern sich die massgebenden Aktiven oder Passiven zwischen dem Stichtag der Teilliquidation und der
Ubertragung des freien Vermagens um mehr als 5%, erfolgt eine entsprechende Anpassung.
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Anteil an den versicherungstechnischen Riickstellungen und den Wertschwankungsreserven

' Bei einem kollektiven Austritt besteht zusatzlich zum Anspruch an den freien Mitteln ein kollektiver
anteilmassiger Anspruch an den Wertschwankungsreserven und - sofern und soweit entsprechende Risiken
mitibertragen werden - auch ein kollektiver, anteilmassiger Anspruch an den versicherungstechnischen
Ruckstellungen. Der Stiftungsrat hat einen entsprechenden Entscheid zu fallen.

2 Ein kollektiver Anspruch an den versicherungstechnischen Rickstellungen und den Wertschwankungsreserven
besteht nicht, wenn die Teilliquidation durch die kollektiv austretende Gruppe verursacht wurde.

* Der anteilmassige Anspruch an den den versicherungstechnischen Rickstellungen und den Wertschwan-
kungsreserven richtet sich nach den Feststellungen des Experten fir berufliche Vorsorge bzw. nach den in der
massgebenden kaufmannischen Bilanz ausgewiesenen Werten.

Der Anspruch der kollektiv Austretenden an den Wertschwankungsreserven entspricht inrem anteilmassigen
Anspruch auf das Spar- und Deckungskapital. Der Anspruch ist in dem Masse zu reduzieren, als die austre-
tenden Versicherten weniger zur Aufnung der entsprechenden Riickstellungen beigetragen haben als die
verbleibenden.

“Verandern sich die massgebenden Aktiven oder Passiven zwischen dem Stichtag der Teilliquidation und der
Ubertragung der versicherungstechnischen Ruckstellungen und Wertschwankungsreserven um mehr als 5%,
erfolgt eine entsprechende Anpassung.

> Die Art und der Umfang der mitgegebenen Risiken sowie der Stichtag fur die Ubertragung und allfallige
veranderungen nach Abs. 4 sind im Ubertragungsvertrag schriftlich festzuhalten.

Stichtag und Grundlage

' Stichtag fur die Feststellung des freien Vermogens, der versicherungstechnischen Rickstellungen und der
Wertschwankungsreserven bzw. der Unterdeckung ist der Bilanzstichtag, welcher dem Ablauf des Zeitrah-
mens nach dem Ereignis, welches zur Teilliquidation gefihrt hat, am nachsten liegt (Art. 1 Abs. 4).

2 Massgebend fur die Feststellung des freien Vermogens bzw. des Fehlbetrages sind die von der Kontrollstelle
geprUfte kaufmannische Bilanz und der vom anerkannten Experten fir berufliche Vorsorge auf den Stichtag
hin erstellte versicherungstechnische Bericht.

Verteilplan

' Die Aufteilung des freien Vermagens erfolgt in einem ersten Schritt unter den Gruppen der Rentenbeziiger
bzw. der Versicherten nach Massgabe der auf die beiden Gruppen entfallenden Summen der Rentende-
ckungskapitalien bzw. der Austrittsleistungen.
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2 Die Aufteilung der Anspriiche erfolgt in einem zweiten Schritt nach Massgabe der
individuellen Deckungskapitalien bei den Rentenbeziigern,
anrechenbaren Austrittsleistungen und der vollen Beitragsjahre bei den Versicherten.

Die Kriterien anrechenbare Austrittsleistung und Beitragsjahre werden je halftig gewichtet.

Unter anrechenbarer Austrittsleistung der Versicherten wird die effektive Austrittsleistung abziglich der
Freizigigkeitseinlagen und Einkaufssummen, die in den letzten funf Jahren vor dem Stichtag in die Stiftung
eingebracht wurden, zuzuglich der innert der gleichen Periode erbrachten Austrittsleistungen (Vorbezlge
Wohneigentumsforderung / Scheidung), verstanden.

3 Fur kollektive Ubertragungen ist ein Ubertragungsvertrag abzuschliessen. Dieser ist der Aufsichtsbehdrde zur
Kenntnis zu bringen. Die Ubertragung der individuellen Anspriche richtet sich nach Art. 3 bis 5 bzw. Art. 25f FZG.

Verfahren

' Der Stiftungsrat hat das Vorliegen des Teilliquidationssachverhalts festzustellen sowie die Durchfihrung
einer Teilliquidation zu beschliessen. Er hat dabei insbesondere das Ereignis, das zur Teilliquidation gefthrt hat,
dessen genauen Zeitpunkt sowie den massgebenden Zeitrahmen im Sinne von Art. 1 Abs. 4 festzulegen.

2 Der Stiftungsrat legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieses Reglements sowie gestiitzt auf
ein Gutachten des anerkannten Experten fur berufliche Vorsorge

die freien Mittel;

die versicherungstechnischen Rickstellungen und Wertschwankungsreserven;

den Fehlbetrag und dessen Zuweisung und

den Verteilplan
fest. Er hat die Aufsichtsbehorde, die Kontrollstelle sowie den anerkannten Experten fur berufliche Vorsorge
darber in Kenntnis zu setzen.

Ist ein Teilliquidationssachverhalt in Verbindung mit einem versicherungstechnischen Fehlbetrag (Unterde-
ckung) wahrscheinlich, kann der Stiftungsrat beschliessen, die Freiziigigkeitsleistung der von der Teilliquida-
tion betroffenen Versicherten angemessen zu reduzieren. Eine allfallige Nachzahlung erfolgt nach Eintritt der
Rechtskraft der Teilliquidation.

3 Der Stiftungsrat informiert die Rentenbeztger und die Versicherten schriftlich aber die Teilliquidation,
orientiert sie einldsslich Gber die einzelnen Verfahrensschritte und weist sie darauf hin, dass sie die Maglich-
keit haben, wahrend 30 Tagen am Sitz der Vorsorgeeinrichtung in die massgebende kaufmannische Bilanz,
den versicherungstechnischen Bericht und den Verteilplan Einsicht zu nehmen.

Kann nicht sichergestellt werden, dass die schriftliche Orientierung allen betroffenen Personen zugestellt

werden kann, hat der Stiftungsrat dariiber hinaus eine dreimalige Publikation im Schweizerischen Handel-
samtsblatt zu veranlassen.
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‘ Die Rentenbezlger und die Versicherten haben das Recht, wahrend der 30-tagigen Frist zur Einsichtnahme
beim Stiftungsrat beziglich der Voraussetzungen fir die Teilliquidation sowie gegen das Verfahren und den
Verteilplan Einsprache zu erheben.

> Erfolgen Einsprachen, sind diese vom Stiftungsrat nach Anhérung der Einsprechenden zu behandeln und
schriftlich zu beantworten. Sind sie gutzuheissen, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Verteilplans bzw.
des Verfahrens.

¢ Der Stiftungsrat orientiert die Aufsichtsbehorde nach Ablauf der Frist zur Einsichtnahme tber eingegangene
Einsprachen und - gegebenenfalls - iber deren Erledigung.

Gehen keine Einsprachen ein oder konnen diese einvernehmlich erledigt werden, vollzieht der Stiftungsrat
den Verteilplan unter der Voraussetzung, dass eine schriftliche Bestatigung der Aufsichtsbehérde vorliegt,
wonach innert Frist auch bei ihr keine Beschwerden eingegangen sind. Die Teilliquidation erwachst damit in
Rechtskraft.

7 Kann keine Einigung erzielt werden, Gberweist der Stiftungsrat der Aufsichtsbehérde die Einsprache mit
seiner schriftlichen Stellungnahme und allfalligen weiteren Unterlagen. Die Aufsichtsbehdrde Gberprift und
entscheidet Uber die Voraussetzungen, das Verfahren, den Verteilplan und die Einsprache.

¢ Gegen den Entscheid der Aufsichtsbehorde kann innert einer Frist von 30 Tagen beim Bundesverwaltungs-
gericht Beschwerde gemass Art. 74 BVG erhoben werden. Der Beschwerde kommt indes nur dann aufschie-
bende Wirkung zu, wenn der Prasident der zustandigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der
Instruktionsrichter dies vom Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdefihrers verfigt.

Kosteniibernahme

Die Kosten fur die Durchfthrung der Teilliquidation werden dem Vorsorgewerk belastet bzw. sind mangels
freier Mittel vom Arbeitgeber zu ibernehmen.

Beschlussfassung / Anderung / Aushéndigung

Das vorliegende Reglement wurde vom Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 20. November 2009 verabschiedet.
Das Reglement und allfallige Anpassungen wurden von der zustandigen Aufsichtsbehérde am 18. Marz 2011
genehmigt. Sie sind allen Destinataren auszuhandigen.

Basel, 20. November 2009

Der Stiftungsrat

Urs Santschi Christian Willi
Prasident Stiftungsrat
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ANHANG 4. SANIERUNGSMASSNAHMEN

Dieser Anhang beschreibt, wie der Stiftungsrat anlasslich einer Unterdeckung von einzelnen Separate
Accounts (Vermdgenspools) oder einzelner Vorsorgewerke vorzugehen hat und nach welchen Grundsatzen
er seine Handlungen vornimmt.

Art der Unterdeckung

' Eine Unterdeckung vorliegt vor, wenn der Deckungsgrad gemass revidierter Jahresrechnung unter 100% liegt.

2 Eine Unterdeckung ist gering, wenn sie ohne die in Art. 65d Abs. 3 BVG vorgesehenen Sanierungsmassnahmen
innerhalb von 5 Jahren beseitigt werden kann. Ist dies nicht gegeben, liegt eine erhebliche Unterdeckung vor.

Allgemeine Informationspflicht

"Die Vorsorgeeinrichtung informiert die Aufsichtsbehérde, den Arbeitgeber sowie die Destinatare iber das
Ausmass der Unterdeckung, die festgelegten Massnahmen sowie Uber den Zeitraum, innerhalb welchem die
Unterdeckung voraussichtlich behoben werden kann. Im Weiteren informiert sie Uber die Umsetzung und
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen.

2Uber das Ausmass und die Ursachen der Unterdeckung muss die Meldung an die Aufsichtsbehorde spétes-
tens dann erfolgen, wenn die Unterdeckung in der Jahresrechnung ausgewiesen ist (Art. 44 Abs. 2 Bst. a BVV 2).

Aufgabe des Stiftungsrats bei einer Unterdeckung

' Der Stiftungsrat trifft die zur Beseitigung einer Unterdeckung notwendigen Sanierungsmassnahmen auf
Empfehlung des Experten. Dabei gibt er den Vermogenspools Sanierungsfristen und -massnahmen vor,
innerhalb welcher mit den geplanten Massnahmen das angestrebte Sanierungsziel erreicht werden soll.
Die Vermo6genspools haben bei der Wahl der umzusetzenden Sanierungsmassnahmen ein Mitspracherecht.

2 Der Stiftungsrat Uberprift die Umsetzung getroffener Sanierungsmassnahmen periodisch,
mindestens aber einmal jahrlich.

Vorgehen des Stiftungsrats bei der Festlegung von Massnahmen

1 Bei der Ausgestaltung der Massnahmen hat der Stiftungsrat stets so vorzugehen, dass die Massnahmen
verhaltnismassig und dem Grad der Unterdeckung angemessen sind. Er beachtet dabei, dass die aus Mass-
nahmen abgeleitete Finanzierung angemessen zwischen den Destinataren und den Arbeitgebern verteilt wird.

2Im Falle einer erheblichen Unterdeckung missen die Massnahmen zudem geeignet sein, die Unterdeckung

innerhalb von 7 Jahren seit deren Entstehung modellmassig zu beheben, wobei eine Frist von 10 Jahren nicht
berschritten werden sollte.
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3 Die Verhaltnismassigkeit dussert sich insofern, als der Stiftungsrat keine Massnahmen gemass Art. 65d Abs.
3 BVG ergreift, wenn eine geringe Unterdeckung vorliegt.

“Im Falle einer erheblichen Unterdeckung prift der Stiftungsrat sémtliche in Art. 65d und Art. 65e BVG vorge-
sehenen Massnahmen. Die Summe aller Sanierungsmassnahmen prasentiert sich derart, dass mit geringst-
moglichem Eingriff das definierte Sanierungsziel erreicht wird.

Sanierungsbeitrage

Zwecks Beseitigung einer bestehenden Unterdeckung kann der Stiftungsrat eine oder mehrere der folgenden
Sanierungsmassnahmen beschliessen. Hierbei ist das Subsidiaritatsprinzip zu beachten, wonach zuerst Mass-
nahmen der 1. Stufe zu prifen sind und erst auf Massnahmen der Folgestufe zuriickgegriffen werden darf,
wenn jene der vorangehenden Stufe alleine nicht zum Ziel fuhren. Die Darstellung auf der Folgeseite stellt
diesen Zusammenhang grafisch dar.

Keiner Stufe zuzuordnen sind alleinig durch den Arbeitgeber oder durch eine seiner patronalen Wohl-
fahrtsstiftung finanzierte Einmaleinlagen zur Reduktion oder Ausfinanzierung einer Unterdeckung.
Auf diese Mittel kann der Arbeitgeber zu keinem spdteren Zeitpunkt zurckgreifen.

Massnahmen 1. Stufe
Umfasst alle Massnahmen, welche eine Verbesserung des Deckungsgrades bewirken konnen, die aber nicht
unter den Massnahmenkatalog von Art. 65d Abs. 3 und 4 BVG fallen.

Beispiele solcher Massnahmen sind (nicht abschliessende Aufzahlung), wobei die Chronologie innerhalb einer
Stufe nicht als Abfolge zu verstehen ist:

Minderverzinsung der Altersguthaben

Auf umhallenden Altersquthaben kann auf dem gesamten bzw. auf gesplitteten Altersguthaben auf dem
uberobligatorischen Altersquthaben eine Minder- oder Nullverzinsung beschlossen werden. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass hierdurch die Verzinsung des BVG-Obligatoriums nicht tangiert wird (siehe hierzu Massnahmen

3. Stufe).

Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht

Bei Vermdgenspools, welche nur einen Arbeitgeber haben, kann der Arbeitgeber Einlagen in ein gesondertes
Konto Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht tdgigen und auch Mittel aus der ordentlichen
Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto Ubertragen.

Die Einlagen durfen den Betrag der Unterdeckung nicht iibersteigen, sie werden nicht verzinst und durfen
weder fir Leistungen eingesetzt, verpfandet, abgetreten noch auf andere Weise vermindert werden.
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Nach vollstandiger Behebung der Unterdeckung ist die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht
aufzulésen und in die ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve zu Gbertragen. Eine vorzeitige Teilauflosung ist
nicht moglich.

Beschrankung des Vorbezugs fiir Wohneigentum

Der Vorbezug fiir Wohneigentum wird fir die Dauer der Unterdeckung verweigert. Die Einschrankung des
Vorbezugs ist auf den Vorbezug fur Wohneigentum zwecks Rickzahlung von Hypothekarschulden begrenzt
(Art. 63 WEFV).

Massnahmen 2. Stufe

Sanierungsbeitrage

Sofern eine erhebliche Unterdeckung vorliegt und keine Ausfinanzierung durch eine Einmaleinlage des Arbeit-
gebers oder eine patronale Wohlfahrtsstiftung erfolgt, sind paritatische Sanierungsbeitrage zu erheben.
Hierfur ist keine Zustimmung des Arbeitgebers notwendig. Der Arbeitgeber kann in Abweichung hiervon auch
hohere Sanierungsbeitrage leisten.

Die Hohe der Beitrage wird nach Ricksprache mit dem Experten festgelegt. Hierbei wird auch geklért, ob
unter Bericksichtigung von Art. 65d Abs. 3 lit. b BVG von Rentnerinnen und Rentnern ein Betrag zur Behebung
der Unterdeckung erhoben werden soll. Der Sanierungsbeitrag von Rentnern darf aber nur auf Leistungserho-
hungen erhoben werden, auf die kein gesetzlicher oder reglementarischer Anspruch bestand. Den Rentnern
steht dabei kein Mitspracherecht zu.

In jedem Fall durfen durch die Sanierungsmassnahmen die wohlerworbenen Rechte der Destinatare nicht
verletzt werden und die Massnahmen durfen nicht rickwirkend eingefuhrt werden.

Massnahmen 3. Stufe

Sofern sich die Massnahmen der 1. und 2. Stufe als ungentigend erweisen, kénnen Vermégenspools in
erheblicher Unterdeckung, in welchen nur ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter versichert hat, nach vorgangiger
Orientierung der Versicherten, eine Minderverzinsung des BVG-Guthabens beschliessen.

Hierbei ist zu beachten, dass der auf dem BVG-Guthaben gewdhrte Mindestzinssatz gemass Artikel 15 Abs. 2
BVG wdhrend der Dauer der Unterdeckung, langstens jedoch wahrend finf Jahren, um maximal 0.5%-Punkte

unterschreiten werden darf (Art. 65d Abs. 4 BVG).

Im Falle einer umhullenden Vorsorgeldsung ist daher stets durch Vergleich (Schattenrechnung) sicherzustel-
len, dass durch eine Minder- oder Nullverzinsung diese Restriktion nicht verletzt wird.
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Orientierungsraster iiber die abhangig von der Unterdeckung zu treffenden Massnahmen
Art der Unterdeckung Dauer der Unterdeckung in Jahren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: Massnahmen der 1. Stufe allein
Geringe - ) .
vermogen die Unterdeckung in
Unterdeckung 4 o
maximal 5 Jahren zu beseitigen.
Es sind Massnahmen der 2. und/oder 3. Stufe notwendig, wobei eine
Kombination mit Massnahmen der 1. Stufe maglich ist.
Erhebliche
Unterdeckung Hierbei ist sicherzustellen, dass die Massnahmen verhaltnismassig sowie

56

geeignet sind, die Unterdeckung modellmassig in 7 bis maximal 10 Jahren

U beseitigen.

Art der Unterdeckung

Die Art der Unterdeckung kann nicht unmittelbar aus dem Deckungsgrad abgeleitet werden, sondern ergibt sich
aus der jeweiligen Risikofahigkeit des Vermogenspools. Eine geringe Unterdeckung liegt vor, wenn mit Mass-
nahmen der 1. Stufe die Unterdeckung modellmassig in maximal 5 Jahren beseitigt werden kann. Andernfalls

liegt eine erhebliche Unterdeckung vor.

Inkrafttreten

Die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung treten per 1. Januar 2022 in Kraft.

Basel, 26. November 2021

Der Stiftungsrat
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ANHANG 5

ANHANG & KOHORTENMODELL

Die unterschiedlichen Umwandlungssatze, welche die Stiftung ihren Destinataren im Laufe ihrer Tatigkeit
gewabhrt, sollen langfristig durch Leistungsverbesserungen in Form von Einmalzahlungen an die entspre-

chenden Destinatarsgruppen (Kohorten) ausgeglichen werden.

Ist per Stichtag (Jahresabschluss) die Wertschwankungsreserve mindestens zu 100% geaufnet und ist

die durchschnittliche Verzinsung der Altersquthaben der aktiven Versicherten (Betrachtung nur auf Ebene
Separate Account, nicht Anschlussjahrgruppen) der letzten funf Jahre hoher als das im Umwandlungs-

satz enthaltene Zinsversprechen einer Kohorte, unter Beriicksichtigung vorheriger, ausgezahlter/erfolgter
Leistungsverbesserungen, so kommt es bei den laufenden Altersrentnern der betroffenen Kohorten zu einer

Leistungsverbesserung.

Effektives Jahr der Pensionierung Umwandlungssatz Zinsversprechen
(Kohorten) (BVG 2020, Generationentafeln)
Bis 2005 7.20% 5.00%
2006 - 2010 710% 4.90%
2011 - 2012 6.80% 4.50%
2013 - 2016 6.40% 4.10%
2017 6.20% 3.80%
2018 6.00% 3.50%
2019 - 2020 5.80% 3.30%
2021 5.65% 3.10%
2022 5.50% 2.90%
2023 5.35% 2.70%
Ab 2024 5.20% 2.50%

Innerhalb des Rentnerbestandes richtet sich die Hohe der Leistungsverbesserung nach der Hohe des per
Stichtag berechneten Deckungskapitals der Altersrente exkl. der Anwartschaften.

Die Leistungsverbesserung entspricht der Differenz zwischen dem Zinsversprechen der jeweiligen Kohorte
und dem durchschnittlichen Zins der aktiven Versicherten der letzten funf Jahre in Prozent des Deckungs-

kapitals per Stichtag.

Die zugeteilten Mittel werden den Altersrentenbeziigern in Form einer einmaligen Kapitalzahlung bis am
30.09. des Folgejahres ausgerichtet. Stirbt ein Altersrentenbeztger vor der Ausrichtung der Kapitalzahlung,

so verfallt der Anspruch.

Hinterlassenen- und Invalidenrenten sowie deren Anwartschaften sind von dieser Regelung nicht

betroffen.

Diese Regelung gilt sinngemass fir die offenen Pools 1, 9, 10, 22 und 34.
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Separate Accounts kénnen abweichende Bestimmungen anwenden.

Basel, 26. November 2021

Der Prasident des Stiftungsrates Der Vizeprasident des Stiftungsrates
sig. Philipp Spichty sig. Michael Quici
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